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Im Juni 2016 wurde in der Rangsdorfer Partnergemeinde Fardella (Region Basilikata, Italien) 
das Kommunalparlament neu gewählt. Frau Domenica Orofino (1. v. l.) wurde als Bürgermeis-
terin wiedergewählt. Der Rangsdorfer Bürgermeister Klaus Rocher (rechts), im Urlaub in Fardel-
la, sowie Dolmetscherin Benedetta Cirone (2. v. l.), gratulierten. Seit der Wahl von Frau Orofino 
zur Bürgermeisterin vor 4 Jahren wurden die städtepartnerschaftlichen Kontakte ausgebaut.
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Ein wunderbarer Tag
AM 25. JULI LAUTETE TAGESPROGRAMM ANGELN AM KIESSEE

Der schon zur Tradition gewordene 
Höhepunkt unserer Einrichtung wird 

immer liebevoll von den Anglern des 
Vereins Kiessee e.V. vorbereitet und die 
Spannung unter den Kindern ist immer 
groß: „Werden wir auch einen Fisch 
angeln?“.

Mit viel Ruhe und Geduld leiteten uns 
die Angler auch dieses Jahr wieder an, 
wie man mit einer Angel umgeht, 

erklärten uns was sich so für Fische im 
Kiessee tummeln und womit man sie 
locken kann.

Es dauerte nicht lange und die ersten 
Rotfedern, sogar ein Barsch schwammen 
im Eimer.

Hurra! Unsere Geduld wurde belohnt.
So manch einer von den Jungen oder 

auch Mädchen entdeckte vielleicht sogar 
ein neues Hobby !

Bei herrlichem Wetter verbrachten wir 
alle einen wunderbaren Tag am Kiessee!

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an die Angelfreunde Kiessee e.V. 
und wir freuen uns schon auf das 
nächste Mal,wenn es wieder heißt: 

Petri heil!

Die Erzieher und Kinder des Hortes
„Räuberhöhle“

Rangsdorfer Kegler  
laden Flüchtlinge zum Schnupper-Kegeln
BEGEGNUNG VON BEIDEN SEITEN ALS ERFOLG GEWERTET

Am Sonnabend, den 13. August, 
nachmittags begrüßten die Kegler nach 
offizieller Einladung an unsere zwei 
Flüchtlingseinrichtungen zahlreiche 
interessierte Gäste zum Schnupperke-
geln. 

Der Verein hatte unter Federführung 
der Sportkameradin Petra Neumann, 
Teilen des Vorstandes und der aktiven 
Mithilfe der Kegeldamen die Begegnung 
vorbereitet. 

Es gab ein umfangreiches Büffet an 
Kuchen, Gebäck, Naschereien, Kaffe und 
Tee. 

Auf der sportlichen Seite wurde ein 
Wettkampf für die Flüchtlinge mit der 
Wertung von jeweils zehn Wurf in drei 
Altersklassen angeboten. 

Die dann im Ergebnis mit einer 
Urkunde und jeweils kleine Sportpräsen-
te für die drei Erstplatzierten seinen 

Anreiz hatte. Von den anwesenden 
Gästen kamen 19 Teilnehmer in die 
Wertung. 

Seitens des Vereins wurde diese 
Begegnung mit der Zustimmung unserer 
Füchtlinge als Erfolg  gewertet.

ag
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Aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen in der Gemeinde Rangsdorf (u.a. 
der Bau des Eisenbahntunnels mit Kreisverkehren) wurde die Überarbeitung 
der Straßenreinigungssatzung erforderlich. Die Neufassung der Satzung 
wurde am 30. Juni 2016 durch die Gemeindevertretung mehrheitlich be-
schlossen.
So wurde die Anliegerstraße Am Stadtweg zwischen Kreisverkehr und Groß-
machnower Allee zu einer Hauptverkehrsstraße.
Der Trog des Eisenbahntunnels und die beiden angeschlossenen Kreisver-
kehre dienen hauptsächlich dem sogenannten überregionalen Verkehr und 
nur sehr untergeordnet der Erschließung der anliegenden Grundstücke und 
werden deshalb durch die Gemeinde gereinigt (einschl. Winterdienst).
Eine Aufnahme der Radwege in die Straßenreinigungssatzung wurde erfor-
derlich, da diese in der alten Satzung vom 9.11.2012 nicht enthalten waren.
Auch Gehwege, die nicht von der Fahrbahn durch einen Hochbord abgegrenzt 
sind, existieren in der Gemeinde (z.B. in der Kienitzer Straße und der Groß-
machnower Straße).

Einleitende Erläuterungen zur Neufassung der Straßenreinigungssatzung  
der Gemeinde Rangsdorf

Deshalb wurde der Begriff Hochbord in der Satzung gestrichen.
Auch sogenannte „Selbstständige Gehwege“ waren nicht in der alten Sat-
zung enthalten. Der neue Gehweg von der Ladestraße zum Trog der Straßen-
unterführung ist solch ein „Selbstständiger Gehweg“ und musste in die neue 
Satzung aufgenommen werden.
Auf Grund der Einrichtung von neuen Buslinien ohne Buswartehäuser war 
eine Satzungsanpassung erforderlich. Die Reinigung und Winterwartung 
der Buswartehäuser übernimmt weiterhin die Gemeinde, die Reinigung und 
Winterwartung der Bushaltestellen erfolgt gemäß der Rechtsprechung durch 
die Anlieger.
Die Entfernung und Entsorgung des Laubes von gemeindeeigenen Straßen-
bäumen wird weiterhin den Eigentümern der an sie angrenzenden Grundstü-
cke auferlegt. Es wird auch keine Aufstellung von Containern dafür im Herbst 
durch die Gemeinde geben. 

gez. Rocher
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Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 10.7.2014 (GVBl. I, Nr. 32) und § 49a des Brandenburgischen 
Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.7.2009 
(GVBl. I/09, S 358), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
10.7.2014 (GVBl. I, Nr. 32) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangs-
dorf in ihrer Sitzung am 30.6.2016 folgende „Satzung der Gemeinde Rangsdorf 
über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung)“ beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1)  Die in geschlossener Ortslage gelegenen öffentlichen Straßen sind zu 
reinigen. Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, 
die nach dem BbgStrG dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder 
diesem dienen.

(2)  Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 2 Abs. 
2 BbgStrG betreibt die Gemeinde als öffentliche Einrichtung, soweit die 
Reinigung nicht nach § 4 auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

(3)  Wird die Straße oder ein Straßenabschnitt von der Gemeinde gereinigt, 
so besteht für die jeweiligen Anlieger Anschlusszwang.

(4)  Die Reinigungspflicht umfasst die Straßenreinigung sowie den Winter-
dienst auf den Fahrbahnen und auf den Geh- und Radwegen – nachfol-
gend Gehwege genannt – sowie auf den Selbständigen Gehwegen. Als 
Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten die Straßenteile, die durch 
bauliche Trennung räumlich von der Fahrbahn abgegrenzt sind und deren 
Benutzung für Fußgänger vorgesehen oder geboten ist. 

(5)  Die Gemeinde Rangsdorf überträgt die Verpflichtung zur Reinigung und 
Winterwartung in dem im § 4 festgelegten Umfang auf die Eigentü-
mer der anliegenden Grundstücke. Anlieger im Sinne der Satzung ist 
der Grundstückseigentümer des an der Straße liegenden Grundstücks. 
Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht für 
die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten natürlichen 
oder juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts, so tritt 
an die Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte oder 
Nutzungsberechtigte. Bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen nimmt 
derjenige die Pflichten des Eigentümers wahr, der die tatsächliche Sach-
herrschaft über das Grundstück ausübt.

(6)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist, unabhängig von der Eintragung 
im Liegenschaftskataster und im Grundbuch, jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine im ortsüblichen Sinne selbstständige wirtschaft-
liche Einheit bildet.

(7)  Erschlossen ist ein Grundstück dann, wenn es rechtlich und tatsächlich 
eine Zugangsmöglichkeit zur Straße hat und dadurch eine innerhalb 
der geschlossenen Ortslage übliche und sinnvolle wirtschaftliche oder 
verkehrliche Grundstücksnutzung ermöglicht wird. Das gilt in der Regel 
auch, wenn das Grundstück durch Anlagen wie Gräben, Böschungen, 
Grünanlagen, Mauern, Wege oder in ähnlicher Weise von der Straße 
getrennt ist. 

§ 2
Art und Umfang der Reinigung

(1)  Fahrbahnen sind mindestens 14-tägig, Gehwege einmal wöchentlich zu 
säubern. Hierzu gehört auch das Entfernen von Schmutz, Streugut, Laub 
und sonstigen Verunreinigungen jeder Art. Belästigende Staubentwick-
lung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendi-
gung der Säuberung unverzüglich aus dem öffentlichen Straßenraum, 
unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen, zu entfernen. 

Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die Straßenreinigung 
(Straßenreinigungssatzung) 

vom 01.08.2016

(2)  Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des 
Verursachers, außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu be-
seitigen, bleibt unberührt.

§ 3
Art und Umfang der Winterwartung

(1)  Im Rahmen der Winterwartung sind die Gehwege und Fahrbahnen 
vom Schnee zu räumen und bei Glätte mit abstumpfenden Mitteln zu 
streuen. Ist ein Gehweg als selbständige Teileinrichtung nur auf einer 
Straßenseite vorhanden, so ist auch nur auf dieser Straßenseite der 
Winterdienst auf dem Gehweg vorzunehmen. Auf Gehwegen ist die Ver-
wendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich 
verboten. Dies gilt nicht:
1.  in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in de-

nen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende 
Streuwirkung zu erzielen ist,

2.  an besonders gefährlichen Stellen der Gehwege, wie z. B. Treppen, 
Rampen, Brückenauf- oder -abgängen, starken Gefäll- bzw. Stei-
gungsstrecken.

 Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonsti-
gen auftauenden Materialien bestreut werden. Auch ist es unzulässig, 
mit salzhaltigen oder auftauenden Mitteln durchsetzten Schnee auf 
Baumscheiben abzulagern.

 Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen ist auf 
den Fahrbahnen nachfolgender Straßen zulässig:

 
 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie auf folgenden Gemeindestra-

ßen:
 Am Stadtweg zwischen Großmachnower Allee und Kienitzer Straße
 Am Theresenhof
 Am Spitzberg
 Bergstraße
 Birkenweg
 Friedensallee
 Goethestraße
 Großmachnower Allee
 Großmachnower Straße
 Kienitzer Straße
 Pramsdorfer Straße
 Seebadallee
 Weidenweg.
 In der Zeit von 7:00 Uhr - 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene 

Glätte sind unverzüglich auf den Fahrbahnen sowie auf den Gehwegen 
zu beseitigen. 

 Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind auf den 
Gehwegen werktags bis 7:00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9:00 Uhr des 
folgenden Tages zu beseitigen.

 Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind auf den 
Fahrbahnen werktags bis 9:00 Uhr und sonn- und feiertags bis 11:00 
Uhr des folgenden Tages zu beseitigen mit Ausnahme der folgenden 
Straßen bzw. Straßenabschnitte (hier gelten die gleichen Zeiten wie bei 
den Gehwegen):

 Ahornstraße im Abschnitt zwischen Unter den Eichen und Waldhöhe
 Am Stadtweg
 Am Theresenhof
 Bergstraße
 Birkenallee
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 Birkenweg
 Cimbernring im Abschnitt zwischen Sachsenkorso und Normannenallee
 Clara-Zetkin-Straße
 Dorfstraße (Fahrbahn B96) ohne die Seitenarme
 Fichtestraße
 Fontaneplatz
 Fontaneweg im Abschnitt zwischen Fichtestraße und Mühlenweg
 Friedensallee
 Fritz-Reuter-Straße
 Gartenstraße
 Gartenweg im Abschnitt zwischen Tannenweg und Mühlenweg
 Goethestraße
 Grenzweg nördlich der Großmachnower Allee (Steigung bis einschl. 

Grenzweg Nr. 74)
 Großmachnower Allee
 Großmachnower Straße
 Herweghring im Abschnitt zwischen Hochwaldpromenade und Winter-

feldallee
 Hochstraße
 Kienitzer Dorfstraße
 Kienitzer Straße
 Ladestraße
 Langobardenstraße im Abschnitt zwischen Grenzweg und Sachsenkorso
 Lindenallee
 Mittenwalder Straße
 Mühlenweg
 Normannenallee im Abschnitt zwischen Grenzweg und Sachsenkorso
 Pramsdorfer Straße
 Puschkinstraße
 Sachsenkorso
 Seebadallee
 Spessartweg
 Stauffenbergallee im Abschnitt zwischen Birkenallee und Seeschule
 Tannenweg im Abschnitt zwischen Clara-Zetkin-Straße und Waldhöhe
 Teutonenring
 Thomas-Müntzer-Weg
 Walther-Rathenau-Straße
 Weidenweg
 Winterfeldallee im Abschnitt zwischen Kienitzer Straße und Großmach-

nower Straße
 Zabelsbergpromenade
 Zeisigweg im Abschnitt zwischen Reihersteg und Spechtweg 

(2)  An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müs-
sen die   Gehwege und Fahrbahnen so von Schnee freigehalten und bei 
Glätte gestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang für die 
Fahrgäste und ein gefahrloses An- und Abfahren der Fahrzeuge gewähr-
leistet ist.

(3)  Der Schnee ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten so zu lagern, 
dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unver-
meidbar gefährdet oder behindert wird. Schnee und Eis von Grundstü-
cken darf nicht auf den öffentlichen Verkehrsflächen abgelagert werden.

(4)  Nach Ende der Wintersaison ist das Streugut von den befestigten Fahr-
bahnen und den befestigten Gehwegen zu entfernen. 

§ 4
Übertragung der Reinigungspflicht

(1)  Die Winterwartung der im § 1 Abs. 4 Satz 2 definierten Gehwege und 
Selbstständigen Gehwege wird den Eigentümern der an sie angrenzen-
den und erschlossenen Grundstücke auferlegt, ausgenommen davon 
sind Kreisverkehre einschließlich Gehwege, Treppen und Buswartehäu-
ser. Hydranten, Schieberkappen und Einläufe in die Entwässerungsan-

lagen sind von Schnee und Eis freizuhalten. Geeignetes Streugut für die 
Winterwartung der Gehwege ist von den Anliegern selbst zu beschaf-
fen, zu bevorraten und am Ende des Winters wieder aufzunehmen. 

(2)  Die Reinigung der Straßen wird den Eigentümern der an sie angren-
zenden und durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt. Sind die 
Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig, so 
erstreckt sich die Reinigung jeweils von der Grundstücksgrenze bis zur 
Fahrbahnmitte. Hierzu gehört nicht die Reinigung von Entwässerungs-
mulden, Buswartehäusern, der Fahrbahnen von Bundesstraßen, Landes- 
und Kreisstraßen, Kreisverkehren einschließlich Gehwege sowie den 
Straßen: 

– Am Theresenhof 
– Birkenweg
– Am Stadtweg zwischen Großmachnower Allee und Kienitzer Straße
– Großmachnower Allee zwischen Grenzweg und Am Stadtweg
– Großmachnower Straße 
– Kienitzer Straße (ohne parallele Seitenarme) 
– Seebadallee (ohne südlichen Seitenarm im Bereich der Kirche und 

Stichstraße Seebadallee Nr. 9-10f )
– Pramsdorfer Straße 
– Am Heideberg

(3)  Sind mehrere Anlieger für die gleiche Reinigungsstrecke reinigungs-
pflichtig (z.B. bei vorder- und hinterliegenden Grundstücken bzw. soge-
nannten Hammergrundstücken), so obliegt ihnen diese Aufgabe gemein-
sam. 

(4)  Auf Antrag desjenigen, der nach den vorstehenden Vorschriften zur Rei-
nigung verpflichtet ist, kann an dessen Stelle ein anderer durch schrift-
liche Erklärung mit Zustimmung der Gemeinde die Reinigungspflicht 
übernehmen.

(5)  Von anliegenden Grundstücken auf öffentliche Straßen ragender Be-
wuchs ist unter Beachtung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes 
wie folgt zu entfernen:
– bis zu einer Höhe von 4,50 m, wenn der Bewuchs in den Bereich der 

Fahrbahn  reicht und
– bis zu einer Höhe von 2,50 m, wenn der Bewuchs in den Bereich 

anderer Bestandteile der Straße reicht.
(6)  Eigentümer von innerhalb der geschlossenen Ortslage gelegenen Grund-

stücken, deren Nutzung üblicherweise dem Außenbereich (§ 35 Bauge-
setzbuch) zuzuordnen ist (z.B. Land- oder Forstwirtschaft), sind von der 
Reinigungspflicht nach Abs. 1 und 2 ausgenommen.

(7)  Soweit vorstehend keine Festlegungen über die Übertragung der Rei-
nigungspflicht getroffen sind, verbleibt die Reinigungspflicht bei der 
Gemeinde Rangsdorf.

§ 5
Benutzungsgebühren

Die Gemeinde erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung einschließlich 
der Winterwartung der öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren.
Näheres hierzu, insbesondere Art, Umfang und Gebührenschuldner, wird in 
einer gesonderten Straßenreinigungsgebührensatzung der Gemeinde Rangs-
dorf geregelt.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.  seiner Reinigungspflicht nach § 4 nicht nachkommt;
2.  gegen ein Ge- oder Verbot nach §§ 2 und 3 verstößt.

(2)  Verstöße gegen Vorschriften dieser Satzung können nach den Be-
stimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19.2.1987 (BGBl. I S. 602) zuletzt 
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geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13.5.2015 (BGBl. I, S. 706) 
gemäß § 17 Abs. 1 mit Geldbuße geahndet werden. Zuständige Behörde 
im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OwiG ist die Gemeinde Rangsdorf – Der 
Bürgermeister.

§ 7
Schlussbestimmungen

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Rangsdorf 
vom 9.11.2012 und die 1. Änderungssatzung vom 27.6.2013 außer Kraft.

Rangsdorf, den 26.07.2016
                                                                                   Siegel

gez. Klaus Rocher 
Bürgermeister

Anwesenheit:

Gemeindeverteter/in 
Frau Christina Thomas  Bündnis 90/Grüne
Herr Peter Wetzel  Vorsitzender, Die Linke
Frau Melanie Eichhorst  FDP
Herr Hans-Joachim Fetzer  DPR
Herr Andreas Muschinsky  CDU
Frau Gertraud Rocher  FDP
Herr Tassilo Soltkahn  CDU
Herr Stephan Wilhelm  SPD
Es fehlte 1 Vertreter der Fraktion Freie Wähler/Allianz für Rangsdorf und 1 
Vertreter der SPD-Fraktion.

Verwaltungsmitarbeiter 
Herr Klaus Rocher   Bürgermeister
Frau Wilke  Leiterin Eigenbetrieb

Fahrscheinverkauf im Büro für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt, den Fahrkartenver-
kauf im Büro für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit zum nächst möglichen 
Zeitpunkt einzustellen.

Abstimmungsergebnis:  
Ja 0 Nein 8  Enthalten 1

[Da sich kein Rangsdorfer Unternehmen für den Ticketverkauf beworben hat, 
der Service aber von den Bürgern sehr geschätzt wird, hat sich der Haupt-
ausschuss für den Erhalt des Ticketverkaufs im Rathaus ausgesprochen.]

Bewilligung einer Dienstbarkeit (Schaltschrank) für die Telekom 
Deutschland GmbH 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Bewilligung ei-
ner beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutsch-
land GmbH zur Errichtung eines Schalt- und Verzweigungsschrankes einschl. 
der erforderlichen Anschlüsse auf dem kommunalen Flurstück Flur 11 Flur-
stück 664 an der Wacholderstraße. Die Ausübung der Dienstbarkeit erfolgt 
unentgeltlich. Bei Eintragung im Grundbuch ist eine einmalige Entschädi-
gung in Höhe von 250 € an die Gemeinde zu zahlen.

Abstimmungsergebnis:  
Ja 9 Nein 0  Enthalten 0

Informationen aus der 20. Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Rangsdorf  
am 02.06.2016 von 19:00 bis 10:10 Uhr

[Die Telekom treibt den Breitbandausbau in Rangsdorf weiter voran. Hierzu 
sind entsprechende Schaltschränke aufzustellen. Die dafür vorgesehene Flä-
che liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes RA 3 „Stadtweg Nord“ 
und ist dort als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Der Standort ist mit der 
Gemeinde vorabgestimmt.]

Stellungnahme der Gemeinde zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
DA 19 „Großflächiger Einzelhandel – Mittelstraße“ der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow

Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die beiliegende 
Stellungnahme zur Aufstellung des Bebauungsplanes DA 19 „Großflächiger 
Einzelhandel – Mittelstraße“ der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow gemäß 
§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch.

Abstimmungsergebnis:  
Ja 8 Nein 0  Enthalten 1

[Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hat einen Bebauungsplan für einen 
großflächigen Einzelhandel vorgelegt. Dabei handelt es sich um einen Su-
permarkt mit einer Verkaufsfläche von ca. 1.850 m² an der Abfahrt von  der 
B 96 nach Dahlewitz. Die Gemeinde Rangsdorf wurde um Stellungnahme zu 
dem Entwurf gebeten. In der Stellungnahme der Gemeinde heißt es, dass 
die vorliegende Planung keine Auswirkung auf die Gemeinde Rangsdorf er-
kennen lässt.]

Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohnungseinheiten in 
Rangsdorf, Friedensallee 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des 
Einvernehmens gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bauantrag für die 
Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 9   WE und 3 Vollgeschossen in der 
Gemeinde Rangsdorf, Friedensallee 107, Flur 6, Flurstück 122.

Abstimmungsergebnis:  
Ja 9 Nein 0  Enthalten 0

[Hierbei handelt es sich um ein Bauvorhaben, das in die Umgebungsbebau-
ung passt. Allerdings wurde der Antrag im März mit der Begründung ab-
gelehnt, dass ein Nachweis für 14 Stellplätze erbracht werden muss. Dem 
Antrag war im März nur ein Nachweis über lediglich 9 Stellplätze beigefügt. 
Jetzt wurde der geforderte Stellplatz-Nachweis nachgereicht und das Ein-
vernehmen konnte erteilt werden.]
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Aufstellen von Tafeln zu den Feiern zum 25-jährigen Bestehen der 
Partnerschaft mit dem Landkreis Paderborn zu den Städtepartner-
schaften der Gemeinde Rangsdorf vor dem Rathaus

Die Vorlag wurde vom Bürgermeister zurückgezogen, da die Kosten für die 
Tafel sehr hoch sind. 

Überarbeitung des vorläufigen Gemeindeentwicklungskonzeptes

Diesbezüglich wurde seitens des Bürgermeisters festgestellt, dass noch 
immer Hinweise aus der Bevölkerung eingehen und deshalb die Frist zur 
Einreichung bis Ende Juli verlängert wird. Im September soll dann über die 
von den Bürgern eingereichten Vorschlägen weiter beraten werden.

Weitere Informationen finden Sie im Internet im Bürgerinformationssystem.

Anwesenheit:

Gemeindeverteter/in

Herr Hartmut Rex Die Linke, Vorsitzender
Herr Matthias Gerloff Bündnis 90/Die Grünen
Herr Jan Hildebrandt SPD
Herr Andreas Muschinsky CDU
Herr Robert Nicolai FDP
Frau Gertraud Rocher FDP
Herr Detlef Schlüpen SPD
Herr Horst Schoenert CDU
Herr Dr. Ralf von der Bank Freie Wähler/Allianz für Rangsdorf

Es fehlte  ein Vertreter der DPR Fraktion.

sachkundige/r Einwohner/in

Herr Michael Mrositzki
Herr Andreas Füting
Herr Andreas Galow
Herr Werner Heinen
Herr Peter Preetz

Es fehlten Herr Chris Boeck, Herr Michael Braun, Herr Dr. Jörg Haarmeyer, 
Herr Thorsten Hentzelt und Herr Daniel Schmidt.

Verwaltungsmitarbeiter

Herr Klaus Rocher Bürgermeister

Hinweise und Empfehlungen zu den Vorlagentagesordnungspunkten.

Bedingungen der Gemeinde für eine städtebauliche Entwicklung 
des Konversionsgeländes in Rangsdorf zwischen Bahn und Stauf-
fenbergallee BV/2016/394

Die Vorlage war schon mehrmals in den Ausschüssen und wurde davor 
zuletzt im Gemeindeentwicklungsausschuss  behandelt. Durch den Bürger-
meister wurde ein Eckpunktpapier in Abstimmung mit dem Grundstücksei-
gentümer, dem Land Brandenburg, und dem Verwalter, der Brandenburgi-
schen Bodengesellschaft, entwickelt und zur Beschlussfassung eingereicht. 
Hierzu gab es einen Änderungsantrag der SPD-Fraktion. Herr Muschinsky 
schlug vor, dass sich die Gemeinde an einer Ausschreibung der Fläche be-

Informationen aus der Sitzung des Ausschusses für Finanzen 
am 14.06.2016 von 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr

teiligen sollte. Die CDU-Fraktion würde eine entsprechende Vorlage einrei-
chen. Von Herrn Hildebrandt wurde bemängelt, dass die Niederschrift des 
Gemeindeentwicklungsausschusses nicht vorliegen würde und aus diesem 
Grund beantragte er, die Vorlage im nächsten Finanzausschuss wieder zu 
behandeln. Darüber ließ der Vorsitzende abstimmen.

Abstimmungsergebnis: 
7 Ja, 1 Nein, 1 Enthaltung

Überarbeitung des vorläufigen Gemeindeentwicklungskonzeptes 
BV/2016/428

Die Gemeindevertretung hat ein vorläufiges Gemeindeentwicklungskonzept 
verabschiedet, mit dem Ziel, Fördermittel für den Sozialen Wohnungsbau 
im Land Brandenburg erhalten zu können. Dieses soll weiter bearbeitet 
werden. Nach der Mehrheit der Gemeindevertretung und den Ausschüssen 
stellte Herr Hildebrandt fest, dass die Vorlage noch nicht im Gemeindeent-
wicklungsausschuss behandelt wurde. Aus diesem Grund wird die Vorlage 
vertagt. 

Abstimmungsergebnis:
7 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen

Beantwortung einer Petition der Selbsthilfe- und Herzsportgruppe 
Rangsdorf e.V. auf erweiterte Anwendung der Richtlinie der Ge-
meinde Rangsdorf über die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung vom 
07.02.2013 BV/2016/415

Bei der Petition geht es darum, dass der genannte Verein auch für nicht 
schwerbehinderte Mitglieder oder Rentner eine kostenlose Nutzung der 
Mehrzweckhalle in Groß Machnow erreichen will. Herr Hildebrandt stellte 
fest, dass die Vorlage noch nicht im Sozialausschuss behandelt wurde. Aus 
diesem Grund stellte er den Antrag, die Vorlage zu vertagen.

Abstimmungsergebnis: 
8 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung

Einrichtung eines Juniorclubs in Rangsdorf und Abschluss eines 
Betreibervertrages BV/2016/429

Über die Vorlage wird schon seit mehreren Monaten beraten. Der Betrei-
bervertrag wurde an die Beratungsergebnisse angepasst. Es geht darum, 
für Kinder im Grundschulalter alternative Betreuungsmöglichkeiten zum Hort 
anzubieten. Herr Hildebrandt stellte fest, dass die Vorlage noch im nächsten 
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Sozialausschuss behandelt werden soll und stellte aufgrund dessen den An-
trag, die Vorlage zu vertagen.

Abstimmungsergebnis: 
8 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung

Sperren von einzelnen Haushaltsansätzen in der Haushaltssatzung 
2016 BV/2016/423

Entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung, aufgrund eines An-
trags der SPD-Fraktion, zusätzliche Mittel im Haushalt einzusparen, hat der 

Bürgermeister für die Produkte im Baubereich eine Vorlage im Gemeinde-
entwicklungsausschuss vorgelegt. Der Gemeindeentwicklungsausschuss 
hatte empfohlen, beim Saat- und Pflanzgut keine Kürzungen vorzunehmen. 
Ansonsten aber der Sache zugestimmt. Der Finanzausschuss empfiehlt der 
Gemeindevertretung, der Beschlussvorlage mit dem Änderungsvorschlag des 
Gemeindeentwicklungsausschusses zuzustimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
8 Ja, 1 Nein, 0 Enthaltungen

Weiteres zur Ausschusssitzung ist im Bürgerinformationssystem der Ge-
meinde Rangsdorf im Internet nachzulesen.

Anwesenheit:

Gemeindeverteter/in

Frau Christina Thomas Bündnis 90/Die Grünen
Herr Peter Wetzel Die Linke
Frau Melanie Eichhorst Vorsitzende, FDP
Herr Jan Hildebrandt SPD
Herr Hardy Krückeberg DPR
Herr Peter Kölling CDU
Herr Jan Mühlmann-Skupien FDP
Herr Detlef Schlüpen SPD
Herr Tassilo Soltkahn CDU

Es fehlte ein Vertreter der Fraktion Freie Wähler/Allianz für Rangsdorf. 

sachkundige/r Einwohner/in

Frau Sandra Beyer
Frau Birgit Däumich-Scholz
Frau Katrin Krieger
Frau Peggy Preetz

Es fehlten Frau Jeanette Averhaus, Herr Axel Claus, Herr Dr. Hartmut Klucke, 
Herr Jürgen Molkow und Frau Katrin Witt.

Verwaltungsmitarbeiter

Herr Klaus Rocher Bürgermeister
Frau Gesine Siems Leiterin Amt für Bildung und Sport

Hinweise und Empfehlungen zu den Vorlagentagesordnungspunkten.

Bedingungen der Gemeinde für eine städtebauliche Entwicklung 
des Konversionsgeländes in Rangsdorf zwischen Bahn und Stauf-
fenbergallee BV/2016/394

Das Konversionsgelände südlich der Walther-Rathenau-Straße im Ort Rangs-
dorf gehört dem Land Brandenburg und wird durch die Brandenburgische Bo-
dengesellschaft verwaltet. Es ist in diesem Jahr beabsichtigt, die Fläche zum 
Verkauf auszuschreiben. Dazu ist vorgesehen, dass die Gemeinde Rangsdorf 
ihre Entwicklungsabsichten benennt. Hierzu wurde ein Eckpunktepapier zwi-

Informationen aus der 21. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Soziales  
am 15.06.2016 von 19:00 Uhr bis 21:53 Uhr

schen dem Land Brandenburg und der Gemeinde und der Brandenburgischen 
Bodengesellschaft erarbeitet. In dem Fall wurde die Gemeinde durch den 
Bürgermeister vertreten. Das abgestimmte Papier lag nun der Gemeinde-
vertretung zur Zustimmung vor. Hierzu gab es einen Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion. Dieser weicht von der bisherigen Beschlusslage der Gemein-
devertretung, festgehalten im Sportstättenkonzept der Gemeinde Rangsdorf 
vom 31.05.2012 (Punkt 2 c), ab. Nach dem Papier der SPD-Fraktion ist vorge-
sehen, dass zukünftig der Fußballsport in Rangsdorf auf dem Bückergelände 
konzentriert wird. In der Begründung der SPD-Fraktion heißt es, dass das 
Sportstättenkonzept der Gemeinde an der Stelle anzupassen sei.
Aus den vorherig genannten Gründen hat der Bürgermeister die Vorlage 
mit dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur Beratung in den Ausschuss 
eingebracht. Im Ausschuss wurde darüber diskutiert. Am Ende verständigte 
man sich in der Gemeindevertretung, dem Antrag der SPD-Fraktion zur An-
nahme zu empfehlen. 

Abstimmungsergebnis:
6 Ja, 1 Nein, 2 Enthaltungen

Antrag der FDP-Fraktion zur Gewährung von zusätzlichem päda-
gogischem Personal für die Migration in den Kindertagesstätten 
BV/2016/413

Der Antrag wird von Frau Eichhorst erläutert. Über die positive Erfahrung 
der Integration der Flüchtlingskinder in den Kitas wird berichtet. Aus diesem 
Grund ist der Antrag in der Form nicht mehr nötig. Der zunächst befürchtete 
Personalaufwand sei in der Praxis sehr viel geringer. Man verständigte sich 
mehrheitlich, den Antrag im Ausschuss für Flüchtlinge und Migration weiter 
zu behandeln.

Einschränkung der Nutzung des öffentlichen Spielplatzes Gartenstr. 
14 zugunsten der Kita „Knirpsenland“ BV/2016/430

Zu der Vorlage erklärt sich Herr Rocher für befangen, weil er der Vorsitzende 
des Gemeindekirchenrats des Trägers ist und nimmt im Publikum Platz. 

Die Vorlage ist ein Ergebnis der Begehung von Ausschussmitgliedern in der 
Kita am 28. April 2016. Der Ausschuss verständigt sich, den Beschlussvor-
schlag neu zu fassen bzw. zu ergänzen: 

„Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf stimmt einer Erweiterung 
des Spielplatzes um ca. 375 m²  für die Kita „Knirpsenland“ zu. Der restliche 
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Teil des Spielplatzes bleibt weiter öffentlich nutzbar. Beide Teile werden 
durch einen Zaun voneinander abgegrenzt, um dadurch auch eine Doppelnut-
zung des Spielplatzes zu vermeiden. Die vorhandenen Spielgeräte sollen in 
den öffentlichen Spielplatzbereich umgesetzt werden. Sollte eine Umsetzung 
aufgrund des Zustandes nicht möglich sein, werden die Spielgeräte ersetzt.“ 

Der geänderte Beschlussvorschlag wird der Gemeindevertretung einstimmig 
zur Zustimmung empfohlen. 

Schulentwicklungsplanung der Gemeinde Rangsdorf für den Zeit-
raum von 2015 bis 2019 BV/2015/339

Die Schulentwicklungsplanung wurde an die aktuellen Erfordernisse ange-
passt. Von Herrn Hildebrandt wird in die Diskussion eingebracht, dass für 
die Oberschule eine Erweiterung der Kapazität zu bedenken wäre. Diese 
Variante wurde schon als zu prüfende Variante in die Schulentwicklungspla-
nung mit aufgenommen. Zu der Sache hat sich der Direktor der Oberschule 
mit einem Schreiben an den Ausschuss gewandt. Nach kurzer Diskussion 
verständigt man sich darauf, mit den Schuldirektoren zur Schulentwicklungs-
planung in der nächsten Sitzung des Ausschusses das Gespräch zu suchen. 
Daraufhin wird die Vorlage vom Bürgermeister zurückgezogen.

Einrichtung eines Juniorclubs in Rangsdorf und Abschluss eines 
Betreibervertrages BV/2016/429

Das Deutsche Rote Kreuz will in den Räumen des Jugendclubs am Prams-
dorfer Weg 1 einen Juniorclub betreiben. Der Juniorclub soll insbesondere 
für Kinder ab der 4. Klasse da sein, die nicht mehr den regulären Hort be-
suchen wollen, trotzdem aber in einer lockeren Atmosphäre eine Betreuung 
wünschen. Für einen Juniorclub gibt es als alternatives Betreuungsangebot 
eine Bezuschussung durch den Träger der Jugendhilfe, entsprechend dem 
Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg. Von den Eltern wird ein 

Unkostenbeitrag monatlich erwartet. Dies wird nach Diskussion auch so im 
Vertrag festgelegt. Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, dem 
geänderten Vertrag zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
6 Ja, 1 Nein, 2 Enthaltungen

Beantwortung einer Petition der Selbsthilfe- und Herzsportgruppe 
Rangsdorf e.V. auf erweiterte Anwendung der Richtlinie der Ge-
meinde Rangsdorf über die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung vom 
07.02.2013 BV/2016/415

Der Verein beantragt, auch für Personen die nicht schwerbeschädigt sind 
und auch nicht Rentner sind, eine kostenlose Nutzung der Mehrzweckhalle 
in Groß Machnow für den Sport zu ermöglichen. Dies wäre ein Zuschuss 
entgegen der Richtlinie und durch die Gemeindevertretung zu entscheiden. 
So hat sich der Verein auch mit der Petition an die Gemeindevertretung ge-
wandt. Nach längerer Diskussion wird beantragt, mit einzufügen, dass einer 
Befreiung von den Nutzungsgebühren im Einzelfall nicht zugestimmt wird. 
Dieser Ergänzungsantrag wird mehrheitlich zur Annahme der Gemeindever-
tretung empfohlen. 

Abstimmungsergebnis: 
7 Ja, 2 Nein, 0 Enthaltungen

Das ergänzte Antwortschreiben, in dem die Ausnahme abgelehnt wird, wird 
der Gemeindevertretung ebenfalls zur Annahme empfohlen. 

Abstimmungsergebnis: 
7 Ja, 2 Nein, 0 Enthaltungen

Weiteres zur Ausschusssitzung ist im Bürgerinformationssystem der Ge-
meinde Rangsdorf im Internet nachzulesen.

Anwesenheit:

Gemeindeverteter/in

Herr Jan Hildebrandt Vorsitzender, SPD
Herr Hardy Krückeberg DPR
Herr Andreas Muschinsky CDU
Frau Gertraud Rocher FDP
Frau Christina Thomas Bündnis 90/Die Grünen
Herr Peter Wetzel Die Linke

sachkundige/r Einwohner/in

Frau Sandra Beyer
Frau Ines Gade
Herr David Jüngst
Herr  Mirko Sänger

Es fehlten Herr Wolfgang Bonneß, Herr Axel Claus, Herr Thomas Fuchs, Frau 
Yvonne Herzog, Herr Kersten Kolasinski, Frau Susanne Seehaus und Herr 
Michael Schwarz.

Informationen aus der Sitzung des Ausschusses für Migration und Flüchtlinge  
am 20.06.2016 von 19:00 Uhr bis 20:39 Uhr

Verwaltungsmitarbeiter

Herr Klaus Rocher Bürgermeister

Hinweise und Empfehlungen zu den Vorlagentagesordnungspunkten.

Beratung zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Akteuren in der Arbeit mit Migranten IV/2016/111

Herr Lähnemann vom Internationalen Bund, als Betreiber der Flüchtlingsun-
terkünfte in der Gemeinde Rangsdorf, berichtete über seine Arbeit und über 
die Zusammenarbeit mit Frau Daniels in der Gemeinde. 

Herr Hildebrandt stellte seinen „Wegweiser durch die behördlichen Anträ-
ge und Aufgaben der Familie“ vor, der von einer ehrenamtlich engagierten 
Familie aus dem Verein Grenzenlos e.V. entworfen wurde. Er erklärte, dass 
diese vielen Schritte nicht mehr in ehrenamtlicher Tätigkeit gemacht werden 
können und die Betreuung besser organisiert werden sollte. Deshalb schlug 
er vor, jemanden auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung einzustel-
len. Diese Beschäftigung könnte an verschiedenen Stellen eingebunden wer-
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den, beim Verein Grenzenlos e.V., bei der Gemeinde Rangsdorf oder einem 
anderen Träger auf Kosten der Gemeinde. Der Bürgermeister ergänzte, dass 
derzeit noch Mittel für die Flüchtlingsarbeit bereitstehen würden. 

Eine weitere Idee ist, dass ein syrischer und ein afghanischer Flüchtling als 
Übersetzer fungieren. Die beiden verfügen bereits über relativ gute Deutsch-
kenntnisse. 

Herr Hildebrandt fragte, ob Herr Lähnemann sich vorstellen könnte, dass 
der Internationale Bund, bei Kostenübernahme der Gemeinde eine solche 
geringfügige Beschäftigungsstelle einrichten würde. Herr Lähnemann sagte 
dazu, dass er mit seiner Dienstvorgesetzten sprechen müsste. 

Antrag der FDP-Fraktion zur Gewährung von zusätzlichem päda-
gogischem Personal für die Migration in den Kindertagesstätten 
BV/2016/413

Der Antrag wird von Frau Rocher im Namen der Fraktion zurückgezogen, weil 
die Praxis gezeigt hat, dass in den Kindertagesstätten dieser zusätzliche 
Bedarf bei der Integration der Kinder nicht vorhanden ist. 

Weiteres zur Ausschusssitzung ist im Bürgerinformationssystem der Ge-
meinde Rangsdorf im Internet nachzulesen.

Anwesenheit: 

Gemeindevertreter/in
Herr Jan Hildebrandt  Vorsitzender, SPD 
Frau Christina Thomas  Bündnis 90/Die Grünen
Herr Andreas Muschinsky  CDU 
Herr Dr. Ralf von der Bank  Freie Wähler/Allianz für Rangsdorf
Herr Ralph Brockhaus  SPD
Frau Melanie Eichhorst  FDP
Herr Matthias Gerloff  Bündnis 90/Die Grünen
Herr Jan Mühlmann-Skupien  FDP
Herr Robert Nicolai  FDP
Frau Maja Rekowski-Dathe  SPD
Herr Hartmut Rex  Die Linke
Frau Gertraud Rocher  FDP
Herr Detlef Schlüpen   SPD
Herr Horst Schoenert   CDU
Herr Tassilo Soltkahn   CDU
Herr Peter Wetzel  Die Linke
Herr Stephan Wilhelm  SPD

Es fehlten Herr Alexander Boldt (Freie Wähler/Allianz für Rangsdorf), Herr 
Hans-Joachim Fetzer (DPR) Herr Hardy Krückeberg (DPR) und Herr Peter Köl-
ling (CDU)

Verwaltungsmitarbeiter
Frau Sandra Bahr (Kämmerin)
Frau Viktoria Wolff (Schriftführerin) 
Herr Klaus Rocher (Bürgermeister)

Fortführung der Lärmaktionsplanung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt:

1.   Die Gemeinde wird Wege für die Nutzung durch Fußgänger und Radwe-
ge abseits der Hauptstraßen ausbauen.

2.   Die Gemeinde strebt an, in den Ortslagen eine Reduzierung der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h mit einem integrierten 
Parkraumkonzept durchzusetzen. Dies gilt nicht für die Fahrbahnen der 
folgenden Hauptstraßen:

Informationen aus der Sitzung der Gemeindevertretung Rangsdorf  
am 30.06.2016 von 19:00 – 22:05 Uhr

a.   Kienitzer Straße
b.   Großmachnower Allee und Straße
c.   Bergstraße zwischen Großmachnower Straße und Reihersteg 
d.   Dorfstraße (Fahrbahn der Bundesstraße)
e.   Kienitzer Dorfstraße und Mittenwalder Straße (Fahrbahn der Kreis-

straßen)

3.   Die Gemeinde Rangsdorf strebt für die nicht in der Geschwindigkeits-
pflicht nach 2. reduzierten Straßen die Errichtung von gleichmäßig ver-
teilten und der jeweiligen Verkehrssituation angemessenen Querungs-
hilfen an. Bei der Auswahl der Standorte für die FGÜ wird besonders 
Wert darauf gelegt, die durch die Siedlungsstruktur vorgegebenen Fuß-
wegebeziehungen attraktiv zu verbinden.

4.   Die Gemeinde Rangsdorf strebt an, alle Umlaufsperren und Hindernisse 
auf Fuß- und Radwegen abzubauen. Hierfür ggf. ursächliche sicherheits-
relevante Problemstellungen sollen schnellstmöglich beseitigt werden.

5.   Die Gemeinde Rangsdorf wird eine Minderung des Lärms von der A 
10 und der B 96 bei den zuständigen Stellen des Landes Brandenburg 
und der Bundesrepublik einfordern. Geeignete Maßnahmen wären unter 
anderem Lärmschutzwände, eine Reduzierung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit oder ein lärmmindernder Fahrbahnbelag.

6.   Die Gemeinde Rangsdorf wird einen S-Bahnanschluss und eine Verbes-
serung des schienengebundenen Nahverkehrs vom Land Brandenburg 
fordern. Gleichzeitig fordert die Gemeinde einen verbesserten Lärm-
schutz entlang der Bahntrasse durch Sanierung der Gleisanlagen und 
Lärmschutzwänden südlich der Seebadallee.

7.   Die Gemeinde Rangsdorf wird den Linienbusverkehr, auch als „Zubrin-
gerbus“ zum Schienenverkehr, im Ort fördern. Das Bahnhofsumfeld ist 
insbesondere zur Verbesserung der Umsteigemöglichkeiten von Bus/
Fahrrad zum Zug auszubauen.

8.   Die Gemeinde Rangsdorf strebt an, den lärmintensiven Wettkampfsport 
aus den Wohngebieten in die Ortsrandlagen (z.B. Bückergelände, Erich 
Dückert Sportforum, Sportplatz Klein Kienitz und Sportplatz Groß Mach-
now) verlagern.

9.   Die Gemeinde Rangsdorf unterstützt alle Initiativen, die eine Auswei-
tung der Kapazität des zukünftigen BER verhindern und für Nachtruhe 
für die betroffenen Anwohner sorgen wollen.
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10.  Die Gemeinde Rangsdorf strebt an, dass eine Entlastung der Seebadal-
lee und der Großmachnower Allee/Straße durch eine Straßenanbindung 
der Stauffenbergallee an den Bahnübergang Pramsdorf erfolgt.

11.  Die Gemeinde Rangsdorf strebt an, Radwegeverbindungen, auch 
Schnellradwege zu fördern und selbst zu bauen, soweit die Gemeinde 
zuständig ist.

12.  Die Gemeinde wird Untersuchungen zu tatsächlichen Lärmausbreitun-
gen (über Bahntrasse und See z.B. von der Autobahn) und Findung von 
Maßnahmen zur Minimierung solcher Lärmausbreitungen unterstützen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 9 Nein 8  Enthalten 1

[Die Vorlage war schon einmal in der Gemeindevertretung). Nach einer kur-
zen Diskussion, in der von Herr Mühlmann-Skupien Einzelabstimmung zu 
jedem Punkt vorgeschlagen wurde, stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
den Antrag, über die Punkte in der Vorlage im Block, entsprechend dem Vo-
tum des Bauausschusses abzustimmen.
Diesem Antrag wurde zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 10 Nein 7  Enthalten 1

Danach beantragte Herr Mühlmann-Skupien für die FDP-Fraktion namentli-
che Abstimmung über die gesamte Vorlage. Diese gibt die Tabelle wieder. 

Mit der Beschlussfassung sollte formale Lärmaktionsplanung konkret un-
tersetzt werden. Die meisten Vorschläge zielen auf die Stärkung des Rad-
verkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zur Reduzierung 
des motorisierten  Individualverkehrs (MIV) und damit auf die Minderung 
des Verkehrslärms im Ort ab und werden nach der Bestätigung durch die Be-
schlussfassung unter Punkt 6 des LAP als geplante Maßnahmen der Gemein-
de und inhaltlich in Punkt 10 unter der langfristigen Strategie der Gemeinde 
ergänzt. Die einzelnen Punkte werden nun im Rahmen der Möglichkeiten der 
Gemeinde nach und nach umgesetzt.]

Beantwortung einer Petition zum Rückschnitt von Straßenbäumen 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die beigefügte 
Antwort zur Petition vom 18.03.2016.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 17 Nein 0  Enthalten 1

[Die Petenten forderten von der Gemeinde den Rückschnitt von Bäumen. 
Nach einer Begutachtung konnte festgestellt werden, dass keine Notwen-
digkeit besteht, die Bäume zurückzuschneiden. Über das entsprechende 
Antwortschreiben an den Petenten wurde abgestimmt.]

Neufassung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Rangsdorf

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Satzung 
der Gemeinde Rangsdorf über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssat-
zung) nach dem beigefügten Wortlaut, der Bestandteil dieses Beschlusses 
ist.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 11 Nein 3  Enthalten 4

[Die Vorlage stand zum ersten Mal am 03.11.2015 auf der Tagesordnung ei-
ner Sitzung des Bauausschusses und wurde seit dem beraten. Der zwischen-
zeitliche Antrag der SPD-Fraktion zur Einschränkung des Winterdienstes 
wurde am 07.04.2016 in der Gemeindevertretung mehrheitlich abgelehnt. 
Nun stellte die CDU-Fraktion einen Antrag zur Änderung des § 2 der Straßen-
reinigungssatzung mit dem Ziel die Laubentsorgung von den Straßenbäumen 
durch die Gemeinde durchführen zu lassen: 

§ 2
Art und Umfang der Reinigung

(1)  Fahrbahnen sind mindestens 14-tägig, Gehwege einmal wöchentlich zu 
säubern.

 Hierzu gehört auch das Entfernen von Schmutz, Streugut, Laub und 
sonstigen Verunreinigungen jeder Art. Belästigende Staubentwicklung 
ist zu vermeiden.

 Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung un-
verzüglich aus dem öffentlichen Straßenraum, unter Beachtung der ge-
setzlichen Regelungen, zu entfernen. Mit Ausnahme des Laubes von 
gemeindeeigenen Straßenbäumen, welches durch die Gemein-
de nach Zusammenkehren durch die Anlieger entsorgt wird.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 4 Nein 11  Enthalten 3

Daraufhin wurde die Satzung in der durch den Bürgermeister eingereichten 
Fassung mehrheitlich beschlossen. Grund der nötigen Neufassung waren 
umfangreiche Baumaßnahmen wie bspw. der Bau des Eisenbahntunnels mit 
Kreisverkehr, die daraus resultierende veränderte Verkehrsführung sowie die 
Einrichtung neuer Buslinien. Dies machte eine Anpassung der Satzung er-
forderlich. Die neue Satzung finden Sie im Internet. Die Erläuterungen zur 
Neufassung der Satzung sind mit der Satzung in dieser Ausgabe des „Allge-
meinen Anzeigers“ abgedruckt.]
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Bedingungen der Gemeinde für eine Städtebauliche Entwicklung 
des Konversionsgeländes in Rangsdorf zwischen Bahn und Stauf-
fenbergallee 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die in der An-
lage aufgeführten Eckpunkte (Fassung SPD-Antrag) für eine städtebauliche 
Entwicklung des Konversionsgeländes in Rangsdorf.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 12 Nein 5  Enthalten 1

[Auf Antrag der FDP-Fraktion wird die Sitzung 20:20 – 20:27 Uhr unterbro-
chen.]
Danach wird über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion, über welchen 
bereits im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen und Naturraument-
wicklung am 31.05.2016 beraten wurde, abgestimmt.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 16 Nein 0  Enthalten 2

Das Konversionsgelände in Rangsdorf steht im Eigentum des Landes Bran-
denburg. Nachdem bisher einzelne Flächen dieses Geländes vermarktet 
und entwickelt wurden im Bereich Stauffenbergallee und Krumminer Stra-
ße, soll nunmehr die gesamte verbliebene Fläche ausgeschrieben werden. 
Das sind im Wesentlichen der Produktionsbereich des Bücker-Werkes und 
einige Flächen um den ehemaligen Bunker. Dazu stimmten sich der derzei-
tige Flächeneigentümer (Land Brandenburg) und die Gemeinde Rangsdorf 
ab. Im März gab es ein Gespräch mit dem zuständigen Finanzminister des 
Landes Brandenburg, Herrn Görke (Die Linke), und der Geschäftsführerin der 
Brandenburgischen Bodengesellschaft, Frau Magdeburg. Im Ergebnis dieses 
Gespräches wurden die Eckpunkte für eine mögliche städtebauliche Ent-
wicklung für einen potentiellen Käufer der Konversionsflächen erarbeitet. 
[Der Text der Eckpunkte sind im Bürgerinformationssystem unter rangsdorf.
de nachzulesen.] 

Antrag der FDP-Fraktion zur Gewährung von zusätzlichem pädagogi-
schem Personal für die Migration in den Kindertagesstätten

Die Vorlage wurde zurückgezogen, da sich kein Mehrbedarf aufgrund der 
Kinder mit Migrationshintergrund ergeben hat.

Beantwortung einer Petition der Selbsthilfe- und Herzsportgruppe 
Rangsdorf e.V. auf erweiterte Anwendung der Richtlinie der Ge-
meinde Rangsdorf über die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung 
vom 07.02.2013

Die Gemeindevertretung beschließt die beigefügte Beantwortung (neuer 
Antwortentwurf) der Petition.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 14 Nein 2  Enthalten 2

Herr Schlüpen beantragt, über beide Teile des Beschlusses gesondert abzu-
stimmen. Dieses wurde mehrheitlich abgelehnt.
Herr Wilhelm stellt den Antrag, dass in das Schreiben eine Information für 
den Empfänger eingearbeitet wird, welche auf die 50%-Regelung der För-
derung in der Richtinie hinweist.
Diesem Antrag wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 9 Nein 8  Enthalten 1

[Aufgrund der Richtlinie der Gemeinde Rangsdorf über die Kultur-, Umwelt- 
und Sportförderung vom 07.02.2013 kann eine Förderung der Behinderten- 
und Seniorenarbeit gewährt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen der 
Richtlinie erfüllt sind. Ein Erlass der Nutzungsentgelte ist ebenfalls in der 
Richtlinie geregelt. Eine Regelung zur Gesundheitsförderung auf Grund ärzt-
licher Verordnung“ – wie von den Petenten gefordert – sieht die Richtlinie 
nicht vor.]

Antrag der SPD-Fraktion – Eckpunkte für einen städtebaulichen Ver-
trag im Zusammenhang mit der Erweiterung des Gewerbegebietes 
Theresenhof 

Die Gemeindevertretung Rangsdorf beauftragt den Bürgermeister zu prüfen, 
ob die nachfolgenden Eckpunkte in einen noch abzuschließenden städte-
baulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger (Investor) der Erweiterung des 
Gewerbegebiets Theresenhof aufgenommen werden können:

1.  Die Gemeinde übernimmt nach mängelfreier Fertigstellung und Abnah-
me die öffentlichen Verkehrsflächen vom Vorhabenträger (Investor).

2.  Der Vorhabenträger realisiert die festgesetzten Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen.

3.  Der Vorhabenträger stellt den Fußweg südlich des Gewerbegebietes 
her, es erfolgt eine Sicherung zugunsten der Öffentlichkeit.

4.  Der Vorhabenträger finanziert der Gemeinde Rangsdorf bzw. weiteren 
Beteiligten (z.B. Landesbetrieb Straßenwesen) folgende Maßnahmen 
als Lastenausgleich:
a)  Verlängerung der Linksabbiegerspur der B96 von der A10 kommend 

Richtung Gewerbegebiet
b)  Ergänzung der LSA-Anlage am Knotenpunkt B 96/Kienitzer Straße 

um Detektionsanlagen für alle Knotenpunkte
c)  grundhafter Ausbau der Kienitzer Straße zwischen B96 und 

Nymphenseeweg inklusive Einbau von Detektionsschleifen, Ver-
längerung der rechten Ausfahrtspur, Querungshilfe westlich der 
Einmündung Nymphenseeweg und Lärmschutzmaßnahmen am 
nördlichen Fahrbahnrand

d)  Ausbau des Radwegs zwischen dem Stadtweg und der Gemarkungs-
grenze Dahlewitz (Kostenanteil der Gemeinde Rangsdorf)

e)  Anschaffung/Erneuerung von technischem Gerät bzw. Fahrzeugen 
für die Freiwillige Feuerwehr

5.  Der Vorhabenträger beteiligt sich dauerhaft an den Mehrkosten für 
die Ausweitung der Fahrtenhäufigkeit der Ortsbuslinie zwischen dem 
Bahnhof Rangsdorf und dem Gewerbegebiet, so dass mindestens eine 
stündliche Anbindung Mo – Fr von 6 – 20 Uhr und eine zweistündliche 
Anbindung Sa – So von 8 – 18 Uhr gewährleistet ist.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 14 Nein 0  Enthalten 4

[Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt Eckpunkte für einen abzu-
schließenden städtebaulichen Vertrag mit dem Investor der Erweiterung des 
Gewerbegebietes Theresenhof. Der Bürgermeister hatte darauf hingewie-
sen, dass einige der Forderungen durch das Land Brandenburg vorgegebene 
Recht nicht durchsetzbar sind. Daraufhin wurde beschlossen, die Umsetz-
barkeit prüfen zu lassen.]
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Sperren von einzelnen Haushaltsansätzen in der Haushaltssatzung 
2016

Die Gemeindevertretung nimmt die in der Anlage dargestellten Kürzungen 
der Aufwendungen und Erhöhungen der Erträge zur Kenntnis. Diese so ge-
wonnenen finanziellen Mittel werden für Projekte nach Beschluss der Ge-
meindevertretung im Jahr 2016 genutzt.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 16 Nein 0  Enthalten 2

[Mit Beschluss, den die SPD-Fraktion initiiert hat, wurde der Bürgermeister
beauftragt, Einsparpotentiale oder Mehreinnahmen in Höhe von 1 % des 
jeweiligen Haushaltsansatzes pro Produktbereich zu qualifizieren. Die Vor-
schläge sollten bis Ende Mai dieses Jahres in dem jeweils zuständigen Fach-
ausschuss der Gemeindevertretung vorgelegt werden. Über Einsparungen für 
andere Produktbereiche wurde bereits am 19.04.2016 entschieden.]

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan RA 13-3 „Stadtweg 
West“ 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes RA 13-3 „Stadtweg West“ gem. § 2 BauGB mit 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4. Der Geltungsbereich 
mit 1,2 ha umfasst das Flurstück 57 der Flur 11 in Rangsdorf und ist im 
beiliegenden Lageplan dargestellt. Er ist im Norden begrenzt von den Grund-
stücken des Baugebietes „Stadtweg Nord“ am Clematisring, im Osten von 
der Straße „Am Stadtweg“, im Süden von einer schmalen Ackerfläche an 
der Baustraße zwischen Ladestraße und „Am Stadtweg“ und im Westen 
vom Löschegraben.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 17 Nein 0  Enthalten 1

[Der Vorhabenträger hat ein Planungsersuchen für einen Bebauungsplan 
mit einer Begründung vorgelegt. Der Bebauungsplan soll sich danach in 
der Bebauungsdichte und Anlage am Konzept des benachbarten B-Planes 
„Stadtweg Mitte“ orientieren. Die Erschließung des Gebietes erfolgt über 
die Straße Am Stadtweg. Ein Vorentwurf liegt noch nicht vor, dieser soll erst 
nach dem Aufstellungsbeschluss erarbeitet werden. Als Voraussetzung der 
Planung ist ein Planungsvertrag mit dem Vorhabenträger zu unterzeichnen, 
da die Gemeinde derzeit weder personell, noch finanziell in der Lage ist, das 
Bebauungsplanverfahren durchzuführen.]

Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan RA 13-3 „Stadtweg 
West“ in Rangsdorf  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt den Abschluss 
des als Anlage beigefügten städtebaulichen Vertrages zur Planung und Fi-
nanzierung des Bebauungsplans RA 13-3 „Stadtweg West“. Der Bürger-
meister wird ermächtigt, Vertragsänderungen vorzunehmen, sofern sie nicht 
grundsätzlichen Inhaltes sind.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 15 Nein 0  Enthalten 3

[Mit dem städtebaulichen Vertrag wird abgesichert, dass der Gemeinde kei-
nerlei Kosten im Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren entstehen. 
Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Bebauungsplanes ergibt sich für 

die Gemeinde daraus nicht. Vor dem Wirksamwerden des B-Planes wird mit 
dem Vorhabenträger ein weiterer städtebaulicher Vertrag zur Regelung der 
Finanzierung der Kosten für die Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
geschlossen. Dieser soll auch eine Kostenbeteiligung am Ausbau des Stadt-
weges für die Erschließung des Gebietes beinhalten.]

Einrichtung eines Juniorclubs in Rangsdorf und Abschluss eines 
Betreibervertrages 

Die Gemeindevertretung beschließt: Der Einrichtung des Juniorclubs und 
dem beigefügten Entwurf des Betreibervertrages wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 16 Nein 0  Enthalten 2

[Zielgruppe sind Kinder im Grundschulalter, hier 3. und 4. Klasse. Insbeson-
dere soll die Hausaufgabenanfertigung und die Vermittlung grundlegender 
sozialer Erfahrungen Hauptanliegen sein. Die Betreuung des Angebotes er-
folgt durch eine pädagogische Fachkraft in einem Zeitrahmen von ca. 12.00 
Uhr bis 16.00 Uhr nach einem gemeinsam erarbeiteten Konzept in den Ju-
gendräumen Pramsdorfer Weg 1.]

Antrag der Fraktion Freie Wähler/Allianz für Rangsdorf zum Haushalt 
2017 (Bau des Reihersteges zwischen Bergstraße und Akazienweg

Die Vorlage wurde vom Einreicher zurückgezogen.

Einschränkung der Nutzung des öffentlichen Spielplatzes Gartenstr. 
14 zugunsten der Kita „Knirpsenland“ 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf stimmt einer Erweiterung 
des Spielplatzes um 375 m² für die Kita „Knirpsenland“ zu. Der restliche Teil 
des Spielplatzes bleibt weiter öffentlich nutzbar. Beide Teile werden durch 
einen Zaun voneinander abgegrenzt, um dadurch auch eine Doppelnutzung 
des Spielplatzes zu vermeiden. Die vorhandenen Spielgeräte sollen in den 
öffentlichen Spielplatzbereich umgesetzt werden. Sollte eine Umsetzung 
aufgrund des Zustandes nicht möglich sein, werden die Spielgeräte ersetzt.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 16 Nein 0  Enthalten 0

(Frau und Herr Rocher hatten wegen Befangenheit nicht an der Beratung 
und Abstimmung teilgenommen und bei den Zuschauern Platz genommen.)

[Das Gelände des öffentlichen Spielplatzes gehörte ursprünglich zur Kita. 
Wegen der Reduzierung der Kapazität der Einrichtung auf ca. 45 Kinder Mit-
te der 1990er Jahr wurde diese Fläche zum öffentlichen Spielplatz. Derzeit 
werden aber 81 Kinder betreut und deshalb ist eine Vergrößerung des Spiel-
platzes erforderlich.]

Überplanmäßige Aufwendungen zur Überprüfung und Instandset-
zung der Straßenbeleuchtungsanlagen in der Gemeinde Rangsdorf 
nach DIN VDE 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt gem. § 4 der 
Haushaltssatzung der Gemeinde Rangsdorf für das Jahr 2016 den überplan-
mäßigen Aufwendungen in Höhe von 97.000,00 Euro für
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1.   die  Überprüfung  der  Straßenbeleuchtungsanlagen  im  gesamten  Ge-
meindegebiet Rangsdorf nach DIN VDE in Höhe von 65.000,00 Euro

2.  die Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlage im Ortsteil Klein 
Kienitz in Höhe von 32.000,00 Euro zuzustimmen. Die Bereitstellung der 
überplanmäßig erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von 97.000 
Euro erfolgt aus den 1% Einsparungen zum Haushalt 2016.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 18 Nein 0  Enthalten 0

[Über das Thema Straßenbeleuchtung wurde in den letzten Wochen mehr-
fach berichtet. Mit dem Beschluss stehen Mittel zur Verfügung, mit denen 
nunmehr die komplette Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet kontrolliert 
werden kann und die Instandsetzung der Beleuchtungsanlage Klein Kienitz 
finanziert wird. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet.]

Zustimmung zu Maßnahmen zur technischen Verbesserung der Stra-
ßenbeleuchtungsanlage der Gemeinde 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt:

1.   befristet für zunächst 2 Jahre einen Elektriker, zusätzlich zum Stellen-
plan der Haushaltssatzung 2016 der Gemeinde Rangsdorf, einzustellen;

Punkt eins der Vorlage wird abgelehnt.

Abstimmungsergebnis:
Ja 7 Nein 8  Enthalten 3

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt:

2.   eine Arbeitsbühne mit einer Hubhöhe von 21 m für 4 Jahre zu leasen.

Punkt zwei der Vorlage wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 6 Nein 5  Enthalten 6

[Der Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, den letzten Punkt in den 
Fachausschuss zu verweisen, wird abgelehnt.

Abstimmungsergebnis: 
Ja 7 Nein 8  Enthalten 3

Herr Schlüpen beantragt eine Einzelabstimmung über beide Punkte.

Auch hier gilt, dass alle relevanten Informationen zum Thema Straßenbe-
leuchtung im Internet zu finden sind.] 

Weitere Informationen zur Sitzung finden Sie im Internet im Bürgerinforma-
tionssystem der Gemeinde Rangsdorf.

Die Fraktionsvorsitzenden in der Gemeindevertretung der Gemeinde Rangs-
dorf, der Vorsit zende der Gemeindevertretung, Jan Hildebrandt, und ich als 
Bürgermeister haben uns mit einem Schreiben vom 05. Juli 2016 an den Mi-
nisterpräsidenten des Landes Brandenburg wegen der Einhaltung denkmal-
schutzrechtlicher Vorschriften des Landes Brandenburg bei landeseigenen 
Objekten gewandt. Das Schreiben ist erst Mitte Juli versandt worden, weil 
alle Fraktionsvorsitzenden darauf unterschreiben wollten, dies aber erst zu 
dem Zeitpunkt möglich war.

Hintergrund des Schreibens ist, dass das Land Brandenburg mit seinen 
denkmalschutzrecht lichen Vorschriften von anderen erwartet, dass diese 
Denkmäler erhalten, aber selbst das Denkmal des Bücker Werkes in Rangs-
dorf als Eigentümer dem Verfall preisgibt. Das Schrei ben hat dankenswerter-
weise der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion in der Gemeindever tretung, 
Herr Stephan Wilhelm, im Wesentlichen federführend erarbeitet. Es ist als 
Anlage dieser Pressemitteilung beigefügt.

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 03.08.2016

Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorschriften des Landes Branden burg  
bei eigenen Objekten des Landes Brandenburg

Aus meiner Sicht als Bürgermeister wäre dem Handeln des Landes Bran-
denburg in der Sa che folgende Verfahrensweise einer Gemeinde vergleich-
bar: Eine Gemeinde würde eine Straßenreinigungssatzung erlassen und mit 
dem eigenen Ordnungsamt deren Einhaltung bei allen Bürgern im Ort streng 
kontrollieren und dabei viele Bußgelder verhängen. Nur bei den eigenen 
Grundstücken würde die Gemeinde nicht der selbst auferlegten Pflicht zur 
Reinigung nachkommen, weil die Gemeinde sich ja nicht selbst mit Bußgel-
dern belangen kann. Zu Recht würden die Bürger gegen solches Handeln 
vorgehen.

gez. Rocher
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Woidke,
der Vorsitzende in der Gemeindevertretung, die Fraktionsvorsitzenden so-
wie der Bürgermeister der Gemeinde Rangsdorf wenden sich mit diesem 
Schreiben an Sie, um eines der drängendsten Probleme bei der Entwicklung 
unserer Gemeinde anzusprechen und Sie um Unterstützung zu bitten.

Das etwa 109 ha große landeseigene Konversionsgelände in Rangsdorf 
wurde seit 1935/36 als Reichssportflughafen und Fertigungsstätte der Bü-
cker-Flugzeugwerke genutzt, vom Kriegsende bis 1994 als sowjetischer Gar-
nisonsstandort. Seit Abzug der russischen Streitkräfte stehen die Gebäude 
leer und verfallen, Teilflächen sind erheblich schadstoffbelastet. In den 90er 
Jahren wurde die Fläche vom Land Brandenburg übernommen und unter 
Denkmalschutz gestellt. Alle Versuche der Entwicklung und Konversion sind 
seitdem gescheitert. Der südliche Ortsrand ist mittlerweile ein Ruinenfeld, 
fast jede Suche nach dem Stichwort „Rangsdorf" bei Google führt zu einem 
Foto mit einer der verfallenen Industriehallen.

Dabei sind die Rahmenbedingungen in unserem Ort hervorragend geeignet, 
für die mit etwa 15 ha bebaubare Fläche (der übrige Teil ist Grünland) eine 
Perspektive zu ermöglichen. Rangsdorf ist eine wachsende Gemeinde im 
direkten Berliner Umland mit guter Verkehrsanbindung und sozialer Infra-
struktur. Das Gelände liegt nicht weit entfernt vom Regionalbahnhof und 
der Ortsmitte und ist die einzige Entwicklungsrichtung für den Ort, da die 
übrigen von See, Autobahn und Bundesstraße begrenzt sind. Die Gemeinde 
hat sich dazu bekannt, mit der Ansiedlung von Sportanlagen ihren Teil zur 
Flächenentwicklung beizutragen. Die Gemeindevertretung hat am 30.6.2016 
ein Eckpunkte-Papier mit den Vorstellungen zur weiteren Entwicklung der 
Fläche beschlossen und ist bereit, Erfolg versprechende Nutzungskonzepte 
von Investoren in der Bauleitplanung aktiv zu begleiten.
Die vom Land mit der Vermarktung beauftragte Brandenburgische Boden Ge-
sellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung GmbH (BBG) möchte 
demnächst einen neuen Anlauf bei der Vermarktung starten.

Rangsdorf braucht dringend zentrumsnahe Wohnbauflächen, u.a. auch zur 
Schaffung von bezahlbarem und sozialem Wohnungsraum. Das Land Bran-
denburg appelliert stets an die Gemeinden des Berliner Umlands, hier aktiv 
zu werden und die bereitstehenden Fördermöglichkeiten zu nutzen. Rangs-
dorf braucht Flächen für den Schul- und Vereinssport, die hier integriert und 
aus den umliegenden Wohngebieten angebunden werden können. All diesen 
Entwicklungszielen stehen die großen Industriehallen und vor allem deren 
Eintragung in der Denkmalliste entgegen. Eine Sanierung der Hallen wurde 
durch die Gemeinde in einer Machbarkeitsstudie untersucht, die Sanie-
rungskosten für eine der vier Hallen liegen 3-4 mal höher als vergleichbare 
Neubaukosten, eine Nutzung als moderne Sporthalle wäre trotzdem nur mit 
Einschränkungen möglich. Das können und wollen wir finanziell nicht leisten.

Gemeinde Rangsdorf • Seebadallee 30 • 15834 Rangsdorf

Ministerpräsident des Landes Brandenburg
Staatskanzlei
Herrn Dr. Dietmar Woidke
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

Rangsdorf, den 5.7.2016

Umgang mit dem landeseigenen Konversionsgelände in Rangsdorf

Sehr geehrter Herr Dr. Woidke,
das Land Brandenburg als Eigentümer hat es vor allem aufgrund der Hürden 
des Denkmalschutzes in den letzten fast 20 Jahren nicht vermocht, dieser 
Fläche eine Zukunft zu geben. Instandhaltungsmaßnahmen und Erhaltungs-
investitionen, die von den Denkmalbehörden bei jedem anderen Denkmalei-
gentümer verlangt werden können, sind nicht erfolgt. Um einen für das Land 
attraktiven Verkaufspreis zu sichern und die auch vom Land ausdrücklich 
gewollten Entwicklungsziele der Gemeinde im Wohnungsbau und der so-
zialen Infrastruktur zu erreichen, ist der weitestgehende Rückbau der gro-
ßen Industrieruinen erforderlich. Wir bitten Sie daher, bei den zuständigen 
Landesbehörden darauf hinzuwirken, dass eine Genehmigung zum Rückbau 
gemäß Brandenburgischem Denkmalschutzgesetz nicht von vornherein aus-
geschlossen wird, sondern im Antragsfall erteilt und den potenziellen Inves-
toren in Aussicht gestellt werden kann (durch eine entsprechende Stellung-
nahme der Denkmalfachbehörde und ggf. eine Entscheidung der obersten 
Denkmalschutzbehörde).

Sicherlich kann gemeinsam mit den potenziellen Investoren und den betei-
ligten Behörden nach Wegen gesucht werden, ggf. nachnutzbare Einzelge-
bäude (z. B. die markante Einfliegerhalle mit Kontrollturm) zu erhalten oder 
bestehende Kubaturen und Materialstrukturen in Neubauten zu integrieren.

Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen und freuen uns auf baldige Rück-
antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Muschinsky Jahn Mühlmann-Skupien
Franktionsvorsitzender der CDU Fraktionsvorsitzender der FDP

Mattias Gerloff Hardy Krückeberg
Fraktionsvorsitzender B90/Grüne Fraktionsvorsitzender der DPR

Stephan Wilhelm Peter Wetzel
Fraktionsvorsitzender der SPD Fraktionsvorsitzender der Linken

Ralf von der Bank Klaus Rocher
Fraktionsvorsitzender FW/Allianz Bürgermeister

Jan Hildebrandt
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Wie bereits mehrfach berichtet, mussten am 04.07.2016 weite Teile der 
Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Rangsdorf aufgrund nicht erfolgter 
Überprüfung nach DIN VDE außer Betrieb genommen werden. 

Die Gemeinde Rangsdorf ist weiterhin bestrebt, schnellstmöglich nach den 
gesetzlichen Vorschriften, die Prüfungen der Straßenbeleuchtungsanlagen 
vorzunehmen und die sich daraus ergebenden sicherheitsrelevanten Mängel 
abzustellen.

Mit der Pressemitteilung vom 09.08.2016 wurden Ihnen bereits Straßen-
abschnitte benannt, welche ab dem 15.07.2016 sowie ab dem 02.08.2016 
wieder in Betrieb genommen werden konnten.

• Seebadallee (ab Birkenallee bis zum Kreisverkehr an der Goethestraße),
• Krumminer Straße,
• Kienitzer Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Goethestraße und 

dem Kreisverkehr am Stadtweg (Bahntunnel),
• Am Stadtweg (zwischen Kienitzer Straße und Großmachnower Allee),
• Großmachnower Allee (zwischen Am Stadtweg und Ladestraße),
• Ladestraße (von Großmachnower Allee bis einschließlich Parkplätze am 

Bahnhof),
• Pramsdorfer Weg (zwischen Großmachnower Allee und Falkenflur),
• Falkenflur
• Bergstraße (zwischen Großmachnower Straße und Reihersteg).
• Stauffenbergallee (Bereich B-Plan Rangsdorf Süd-West 2A – Feng Shui 

Siedlung und B-Plan Rangsdorf 9-5 – verlängerte Stauffenbergallee bis 
Puschkinstraße),

• Selliner Straße,
• Sassnitzer Straße,

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 23.08.2016

Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Rangsdorf – 
Stand der Inbetriebnahme zum 23.08.2016

• Bad Doberaner Straße,
• Winterfeldallee (zwischen Winterfeldgasse und Kienitzer Straße)
• Fritz-Reuter-Straße
• Berliner Chaussee (zwischen Fritz-Reuter-Straße und Eichendorffweg)
• Nymphenseeweg (von der Winterfeldallee bis Einmündung Nymphen-

seeweg)
• Winterfeldgasse

In folgenden Straßenabschnitten ist

seit dem 05.08.2016
• Fritz-Reuter-Gasse
seit dem 15.08.2016
• Wacholderstraße
• Anemonenstraße
• Wildrosenweg
• Am Stadtweg zwischen Wacholderstraße und Stadtwinkel
seit dem 19.08.2016
• Herweghring zwischen Winterfeldallee und Hochwaldpromenade

die Straßenbeleuchtung wieder zugeschalten worden.

Parallel zu den Instandsetzungsmaßnahmen erfolgen im Gemeindegebiet 
Rangsdorf seit dem 09.08.2016 durch Elektrofirmen weitere Überprüfungen 
der Straßenbeleuchtungsanlagen nach DIN VDE 0100 und DGUV V3.

gez. Bahr
Allgemeine Stellvertretende Bürgermeisterin

Die Anzahl der derzeit in der Gemeinde Rangsdorf wohnenden Flüchtlinge 
hat sich nur minimal verändert. In dem Übergangswohnheim in der See-
badallee sind 63 und im Kurparkring sind 50 Flüchtlinge derzeit unterge-
bracht (Stand: 23.08.2016). In Deutschland besteht eine Meldepflicht, d.h. 
wer in der Gemeinde Rangsdorf wohnt, ist dazu verpflichtet, das Einwohner-
meldeamt über den Wohnsitz zu informieren. Dies gilt ebenfalls für Flüchtlin-
ge, dementsprechend sollte sich jeder im Rathaus beim Einwohnermeldeamt 
anmelden. Für nicht gemeldete Einwohner erhält die Gemeinde keine Zuwei-
sungen vom Land Brandenburg.

Im Reitverein Groß Machnow waren bislang zwei Flüchtlinge im Rahmen 
der Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG aktiv. Seit kurzem und bis Ende 
September wird der Reitverein von einer dritten Person mit der Erfüllung von 
nicht pflichtigen Tätigkeiten unterstützt.

Zwei Flüchtlinge sind für die Gemeinde als „Sprachmittler“ tätig, um die 
Kommunikation zu den Flüchtlingen zu verbessern und dadurch die Sprach-
barrieren zu reduzieren. Sie haben bereits erste Informationen von den Mit-
arbeitern der Gemeinde an die Flüchtlinge in den Übergangswohnheimen 
weitergegeben. Diese Aufgabe gilt auch als Arbeitsgelegenheit nach § 5 
AsylbLG.

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 25.08.2016

Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde Rangsdorf

In der Sitzung des Ausschusses für Migration und Flüchtlinge am 25. Juli 
2016 wurde darüber beraten, ob die Gemeinde Rangsdorf dem Internatio-
nalen Bund (u.a. Betreiber der Übergangswohnheime in Rangsdorf) einen 
Zuschuss für Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen gewährt. 
Es wurde mit 4 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen abgestimmt, dementspre-
chend wurde der Antrag zur Zustimmung zur Gemeindevertretungssitzung 
am 28.07.2016 vorgelegt. Die Gemeindevertretung stimmte mit 10 Ja-Stim-
men, 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen ab. Durch den Beschluss gewährt 
die Gemeinde Rangsdorf dem Internationalen Bund im Jahr 2016 einen 
Zuschuss in Höhe von maximal 3.535,56 € und für das Jahr 2017 einen Zu-
schuss in Höhe von maximal 7.070,68 € für die Einrichtung einer Stelle mit 
geringfügiger Beschäftigung. Diese geringfügige, neu eingerichtete Stelle 
soll die Anfragen von Flüchtlingen beantworten, bei der Verständigung mit 
Behörden unterstützend tätig sein oder z.B. Anträge ausfüllen. Das ehren-
amtliche Engagement von Rangsdorfer Bürgern ist nach wie vor groß, jedoch 
sind die Kapazitäten irgendwann ausgeschöpft. Daher wurde mehrheitlich 
von der Gemeindevertretung als notwendig angesehen, die hauptamtliche 
Betreuung zu verbessern.

gez. Rocher
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Die Druse ist eine hochansteckende und auszehrende Pferdeerkrankung, 
welche durch das Bakterium Streptococcus equi verursacht wird. Dieses 
Bakterium ist hochansteckend und wird über die Atemluft, den Speichel 
sowie Nasenausfluss übertragen. Sie ist weltweit verbreitet und auch im 
Landkreis Teltow-Fläming treten immer wieder Erkrankungen auf.
Die häufigsten Symptome sind der grün bis gelb gefärbte Nasenausfluss, 
Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Husten, Fieber und eine Schwellung der 
Kopflymphknoten. Die Lymphknoten werden durch die Druse-Bakterien be-
fallen und füllen sich mit Eiter. Wenn die Lymphknoten so stark anschwellen, 
kann es sein, dass der Kehlkopf und die Luftröhre so verengen, dass das 
Pferd an Atemnot leidet. 

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 29.08.2016

Informationen über Druse – eine hochansteckende Pferdeerkrankung

Dies ist ein Hinweis an alle Pferdeliebhaber, denn es gibt bei Druse keine 
Veröffentlichung des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes des 
Landkreises Teltow-Fläming. Die Druse bei Pferden ist keine anzeige- und 
bekämpfungspflichtige oder meldepflichtige Tierseuche. 
Beim Auftreten dieser Pferdekrankheit ist jeder Pferdehalter selbst ver-
pflichtet, entsprechende Maßnahmen zum Schutz oder zur Behandlung des 
eigenen Tieres sowie zur Verhinderung der Ansteckung anderer Pferde ein-
zuleiten. 
Wir bitten daher alle Bürger und Gäste darum, das Anfassen und Streicheln 
fremder Pferde zu vermeiden. 

gez. Rocher

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bb-
gKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014  (GVBl. I/14, [Nr. 32]), hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf mit Beschluss vom 11.08.2016 
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnis-
haushalts und des Finanzhaushalts werden nicht geändert.

§ 2
Kredite werden nicht veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 3
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 4
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
nicht verändert.

2.  Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 
einzeln darzustellen sind, wird nicht verändert.

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde-
vertretung bedürfen, wird nicht verändert.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rangsdorf  für das Haushaltsjahr 2016

 Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen je Sachkonto der vorherigen Zustimmung des 
Bürgermeisters bedürfen, wird nicht verändert.

 Die Wertgrenze, bis zu der überplanmäßige und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen je Sachkonto der vorherigen Zustimmung 
der Kämmerin bedürfen, wird nicht verändert.

 Aufwendungen, die keine Auszahlungen nach sich ziehen, sind nicht als 
erheblich anzusehen. Gleiches gilt für die Buchungen im Rahmen des 
Jahresabschlusses.

 Erstattungszinsen für Gewerbesteuer gemäß § 233 a ff. Abgabenord-
nung (AO) müssen in jeder Höhe geleistet werden.

4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 200.000,00 € 
und 
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwen-

dungen oder Einzelauszahlungen von bisher 100.000,00 € auf 
200.000,00 €

 festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird nach § 76 (2) BbgKVerf durch Beschluss der 
Gemeindevertretung festgesetzt. 

Rangsdorf, den 24.08.2016

gez. Rocher
Bürgermeister

Mitteilung über gefundene Gegenstände – Auszug aus dem Fundverzeichnis

Nr. Fundverzeichnis Tag des Fundes Fundgegenstand Meldefrist bis

F  35/2016 8.8.2016             Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln                           8.2.2017
F  36/2016 27.7.2016             Damenrad„CARUCCI“, 26“, Farbe: rot-metallic  27.1.2017
F  37/2016 17.8.2016             Schlüsselband mit 1 Sicherheitsschlüssel          17.2.2017

Rechte an diesen Fundsachen sind binnen der angegebenen Meldefrist im Fundbüro der Gemeinde Rangsdorf, Seebadallee 30, Zimmer 1.22, geltend zu 
machen. Wir bitten um vorherige telefonische Terminabsprache unter Telefon: 033708-23637. Das Eigentum am Fundgegenstand ist bei der Abholung 
glaubhaft zu machen.
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Im Ordnungsamt gehen immer wieder anonyme Anzeigen zu einer Vielzahl 
von Sachverhalten ein. Diese anonymen Anzeigen sind einerseits sicher gut 
gemeint, stellen aber andererseits auf das Anzeigen von Aktivitäten unlieb-
samer Nachbarn ab und sind oftmals unpräzise.

Zur Verfolgung einer eventuellen Ordnungswidrigkeit ist der genaue Sach-
verhalt zu nennen, wer oder was den Anlass zur Anzeige liefert sowie Name 

Mitteilung des Ordnungsamtes – anonyme Anzeigen

und Anschrift des Anzeigenden. Der Anzeigende ist für die Verfolgung einer 
Ordnungswidrigkeit ein wichtiger Zeuge.

Das Ordnungsamt weist eindeutig darauf hin, dass anonyme Anzeigen nicht 
bearbeitet werden. Außerdem ist es nicht möglich, dem anonym Anzeigen-
den eine Antwort zukommen zu lassen.

In der Gemeinde Rangsdorf werden ab 01.10.2016 Interessenten für den 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) für die folgenden Einrichtungen gesucht:

• Bau- und Betriebshof
• Kita „Spatzennest“
• Kita „Gartenhäuschen“
• Kita „Purzelbaum“
• Hort „Räuberhöhle“
• Grundschule Rangsdorf.

Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben stellt im Mo-
ment nur ein Kontingent für Freiwillige unter 25 Jahren zur Verfügung.

Umfangreiche Informationen sind vorab erhältlich.

Stellenausschreibung – Bundesfreiwilligendienst

Für Rücksprachen steht die Personalabteilung, Seebadallee 30, 15834 
Rangsdorf, Telefon: 03 37 08 / 2 36 26 zur Verfügung.

Interessenten bewerben (Anschreiben; Lebenslauf; Zeugnisse) sich bitte bei 
der:

Gemeinde Rangsdorf
Personalabteilung
Seebadallee 30

15834 Rangsdorf

oder

E-Mail-Adresse.

Die Gemeindevertretung Rangsdorf hat in öffentlicher Sitzung am 30.06.2016 
beschlossen, den Bebauungsplan RA 13-3 „Stadtweg West“ aufzustellen 
(Beschluss-Nummer BV/2016/425).

Lage:
Der Geltungsbereich liegt westlich der Straße „Am Stadtweg“. Er ist im 
Norden begrenzt von den Grundstücken des Baugebietes „Stadtweg Nord“ 
(Interhomes) am Clematisring, im Osten von der Straße „Am Stadtweg“, im 
Süden von einer schmalen Ackerfläche an der Baustraße zwischen Ladestra-
ße und „Am Stadtweg“ und im Westen vom Löschegraben. 
Er umfasst das Flurstück 57 der Flur 11 in Rangsdorf und ist in beiliegender 
Karte dargestellt.

Ziel/Zweck
Ziel der Planung ist die städtebaulich geordnete Entwicklung als Wohnbau-
fläche in Fortschreibung der städtebaulichen Strukturen der umgebenden 
Siedlungsbereiche bei Nutzung vorhandener Infrastruktur gemäß der Aus-
weisung im Flächennutzungsplan zur Deckung des Bedarfs an Wohnbau-
flächen.

gez. Rocher

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Rangsdorf 
über die Aufstellung des Bebauungsplanes RA 13-3 „Stadtweg West“ 

Karte des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes RA 13-3 „Stadtweg West“ 
(Aufstellungsbeschluss)

— Ende der Mitteilungen des Bürgermeisters —
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DER G EMEINDE 
R A N G S D O R FVeranstaltungskalender

September • Oktober

16. SEPTEMBER

18:00 Uhr | Ferien-Fußball-Schule
Wie bereits in den letzten Jahren wird uns 
auch 2016 wieder die Ferien-Fuß-
ball-Schule aus Rastede besuchen. Alle 
Kinder ab 6 Jahre können sich anmelden.  
 Veranstaltungsort: Sportplatz Birkenal-
lee, Rangsdorf; Veranstalter: Sportverein 
Rangsdorf 28 e.V., Birkenallee 49

19:00 Uhr | PARANOID – Aufführung der 
Theatergruppe BUNTSPECHT
Titel: PARANOID Untertitel: Housten, ist 
da Planet Erde? Ist es eine Art Science 
Fiktion – oder geschieht alles, doch jetzt 
und hier? Ist das dieser Planet, der mit all 
seinem wunderbaren Potential so viel 
Gutes vollbringen könnte? Das sind 
Fragen, die man sich stellen sollte. Herr-
schen doch Ungerechtigkeit und Terror 
wohin man schaut. Die Welt scheinbar aus 
den Fugen geraten, Ausbeutung, Versor-
gungsmangel und Gewalt sind an der 
Tagesordnung. In dieser Situation haben 
sich Menschen zu einer Notgemeinschaft 
zusammen getan, in der Hoffnung auf 
„das Bessere“, „das Neue“. Es wächst die 
Erkenntnis, nur im Zusammenhalt ist 
man stark, und gemeinsam neue Wege zu 
beschreiten, ist die sinnvollste Möglichkeit 
dem Chaos zu entfliehen. Schließlich 
hatten die Astronauten, die auf dem 
Mond gelandet sind, auch ein Problem, 
und was ist aus ihnen geworden… 
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

19:00 Uhr | Vortrag 
„Er führt etwas im Schilde“ 
Kleine Wappenkunde
Der Vortrag von Stefan Rothen gibt eine 
kleine Einführung in die Heraldik in 
Verbindung mit der mittelalterlichen 
Geschichte von Rangsdorf, Groß Mach-
now und Umgebung.  
 Veranstaltungsort: Gemeinde Rangsdorf; 
Veranstalter: Kulturverein Rangsdorf e.V. 

17. SEPTEMBER

09:00 Uhr | Ferien-Fußball-Schule
 Veranstaltungsort: Sportplatz Birkenal-
lee, Rangsdorf; Veranstalter: Sportverein 
Rangsdorf 28 e.V., Birkenallee 49

19:00 Uhr | PARANOID – Aufführung der 
Theatergruppe BUNTSPECHT
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 

Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

18. SEPTEMBER

09:00 Uhr | Ferien-Fußball-Schule
 Veranstaltungsort: Sportplatz Birkenal-
lee, Rangsdorf; Veranstalter: Sportverein 
Rangsdorf 28 e.V. ,Birkenallee 49

09:30 Uhr | 4-Seen-Wanderung
Diese Tour über 13 km führt uns kreuz 
und quer durch Rangsdorf und kommt an 
mindestens vier Seen vorbei. Im Einzelnen 
sind das Zülowseen, Nymphensee, Kies-
see, Rangsdorfer See. Man erfährt einiges 
über deren Entstehung und Geschichte 
aus früheren Zeiten Rangsdorfs. Startgeld 
5 Euro 
 Veranstalter: Rangsdorfer Radtouren 
und Wanderungen, Erlenweg 38, Rangs-
dorf; Veranstaltungsort: START: Net-
to-Parkplatz (Kienitzer Str./Am Stadtweg) 

17:00 Uhr | PARANOID – Aufführung der 
Theatergruppe BUNTSPECHT
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

23. SEPTEMBER

19:00 Uhr | PARANOID – Aufführung der 
Theatergruppe BUNTSPECHT
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

24. SEPTEMBER 

10:30 Uhr | Genusswanderung 
zur Glasowbach-Niederung
Diese Tour über 14 km führt uns durch das 
Naturschutzgebiet am Glasowbach 
zwischen Rangsdorf und Blankenfelde. 
Die Strecke führt überwiegend über 
Waldwege, hin und wieder ist auch mal 
ein Hügel zu erklimmen wie z.B. die 
sogenannte Römerschanze. In der Glasow-
bach-Niederung ist dann größtenteils ein 
Naturpfad Gegenstand der Streckenfüh-
rung. Da es den Blankenfelder See als 
solchen nicht mehr gibt, liegen zum 
Ausgleich der Rangsdorfer See mit dem 
Ausläufer Krumme Lanke an der Strecke. 
Unterwegs ist eine Einkehr vorgesehen, 
das Startgeld beträgt 5 Euro. 
 Veranstalter: Rangsdorfer Radtouren 
und Wanderungen, Erlenweg 38, Rangs-
dorf; Veranstaltungsort: START: Fontane-

platz, Bhf. Rangsdorf (Westseite) 

19:00 Uhr | PARANOID – Aufführung der 
Theatergruppe BUNTSPECHT
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

25. SEPTEMBER 

17:00 Uhr | PARANOID – Aufführung der 
Theatergruppe BUNTSPECHT
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

27. SEPTEMBER

18:00 Uhr | Informationsveranstaltung 
Einschlafen, Durchschlafen – 
Ausgeschlafen
In Zusammenarbeit mit der DRK Erzie-
hung- und Familienberatungsstelle 
Luckenwalde. Wenn Kinder nur schwer 
einschlafen, nachts mehrmals aufwachen 
oder ins elterliche Bett wandern, kann das 
kräftezehrend für Eltern und Kinder sein. 
Ein strukturierter Tag und abendliche 
Rituale können Abhilfe schaffen. In dieser 
Veranstaltung erhalten Eltern hilfreiche 
Tipps, wie Sie Ihren Kindern insbesondere 
das Ein- und Durchschlafen erleichtern 
und einen erholten Schlaf fördern. Hin-
weise – kostenfreie Veranstaltung für alle 
interessierten Familien – Begrenzte 
Teilnehmerzahlen! Bitte melden Sie sich 
rechtzeitig bei MALU-Lieblingsstücke für 
Kinder im Laden oder unter 033708-
378317 an. Alle Kurstermine unter Vorbe-
halt, da Kursausfälle wegen Krankheit 
oder unvorhersehbaren Ereignissen nicht 
verhindert werden können.  
 Veranstalter/Veranstaltungsort: Stefanie 
Pudras MALU Lieblingsstücke für Kinder, 
Seebadallee 50, (auf dem Kunsthof), 
Rangsdorf

7. OKTOBER 

19:00 Uhr | VOR SONNENUNTERGANG 
Die Theatergruppe BUNTSPECHT spielt 
Gerhart Hauptmann
Der siebzigjährige Geheimrat Mathias 
Clausen, Herrscher über einen Verlag und 
Zeitungskonzern, verliebt sich drei Jahre 
nach dem Tod seiner Frau in die junge 
Inken Peters. Zu seiner Überraschung 
erwidert die junge Frau seine Zuneigung. 
Er wird von seinen erwachsenen Kindern, 
die um ihr Erbe bangen, und seinem 
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Schwiegersohn, der die Geschäftsführung 
übernommen hat und den Verkauf der 
Firma befürchtet, in den Tod gehetzt. Sie 
weigern sich, Inken in die Familie aufzu-
nehmen und lassen ihn entmündigen. 
Diesen „gesellschaftlichen Tod“ verkraftet 
der hoch angesehene und geachtete 
Geheimrat nicht, er verzweifelt und 
vereinsamt und stirbt an einer Herzatta-
cke. 
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

8. OKTOBER

19:00 Uhr | VOR SONNENUNTERGANG 
Die Theatergruppe BUNTSPECHT spielt 
Gerhart Hauptmann
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

9. OKTOBER

17:00 Uhr | VOR SONNENUNTERGANG 
Die Theatergruppe BUNTSPECHT spielt 
Gerhart Hauptmann
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

11. OKTOBER

18:00 Uhr | Informationsveranstaltung 

Tomate, Gurke, Paprika!
In dieser Veranstaltung erfahren Eltern, 
wie eine gesundheitsfördernde Ernäh-
rung für Kinder aussehen kann, welche 
Kinderlebensmittel sinnvoll sind, was die 
Werbung verspricht und was tatsächlich 
drinnen steckt. Und was gehört eigentlich 
in eine gesunde und trotzdem interessan-
te Brotdose für Kinder? Hinweise – kos-
tenfreie Veranstaltung für alle interessier-
ten Familien  – Begrenzte 
Teilnehmerzahlen! Bitte melden Sie sich 
rechtzeitig bei MALU-Lieblingsstücke für 
Kinder im Laden oder unter 033708-
378317 an. Alle Kurstermine unter Vorbe-
halt, da Kursausfälle wegen Krankheit 
oder unvorhersehbaren Ereignissen nicht 
verhindert werden können. 
 Veranstalter/Veranstaltungsort: Stefanie 
Pudras MALU Lieblingsstücke für Kinder, 
Seebadallee 50, (auf dem Kunsthof), 
Rangsdorf

14. OKTOBER

19:00 Uhr | VOR SONNENUNTERGANG 
Die Theatergruppe BUNTSPECHT spielt 
Gerhart Hauptmann
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

15. OKTOBER 

18:30 Uhr | Taizé Andacht. 

Kapellenabend.
Eine Abendandacht feiert die evangeli-
sche Kirchengemeinde in der Kapelle auf 
dem Waldfriedhof. 
Eingeladen wird zum gemeinsamen 
meditativen Singen, zum Beten und zu 
Augenblicken der Stille nach dem Ritus 
der ökumenischen Communauté de Taizé.  
 Veranstaltungsort: Evangelischer 
Waldfriedhof Rangsdorf, Clara-Zet-
kin-Straße 48, Rangsdorf; Veranstalter: 
Evangelische Kirchengemeinde Rangs-
dorf, Ahornstraße 29, Rangsdorf

19:00 Uhr | VOR SONNENUNTERGANG 
Die Theatergruppe BUNTSPECHT spielt 
Gerhart Hauptmann
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

16. OKTOBER
 
17:00 Uhr | VOR SONNENUNTERGANG 
Die Theatergruppe BUNTSPECHT spielt 
Gerhart Hauptmann
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf; Veranstalter: 
Kulturverein Rangsdorf e.V. 

(alle Angaben ohne Gewähr; 
weitere Informationen unter ;

 letzte Aktualisierung 27. August)

100 km auf der Flaeming-Skate –  
Herausforderung am 10. September
STARTSCHUSS FÄLLT IN SKATE-ARENA JÜTERBOG

Am  10. September, 9 Uhr, gibt es in 
der Skate-Arena Jüterbog den 14. 

Startschuss für die Tour über 100 Kilo-
meter Flaeming-Skate. Einst mit dem 
Streckenverlauf des RK 1 ins Rennen 
gegangen und bekannt geworden, soll 
die Tradition 2016 fortgesetzt werden.

Auch wenn es sich nicht leicht anhört, 
100 km an einem Tag rollend zu bewälti-
gen, so ist dieses Event für jeden Frei-
zeitskater gedacht. Die verschiedenen 
Startgruppen werden dem unterschiedli-
chen Lauflevel der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gerecht. Und der feine, glatte 
Fläming- Asphalt lädt quasi dazu ein, 
sich dieser Herausforderung zu stellen.

Wie gehabt gibt es auf der Tour Früh-
stück, Mittag, eine kleine Kaffeepause 
sowie zahlreiche Getränkestopps. Scouts 
und Begleitfahrzeuge werden allen 
helfen, das Ziel zu erreichen.

Bei Anmeldung direkt am Starttag gibt 
es für  die Teilnahme einen Aufschlag 
von 5 Euro. 

Alle weiteren Infos und das Anmelde-
formular findet man im Internetauftritt 
der Flaeming-Skate unter 

Das Organisationsteam freut sich auf 
alle Mutigen, die gemeinsam mit uns 
einen tollen Inlinetag verbringen 
wollen!
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Evangelische  
Kirchengemeinden
informieren
Gemeindebüro Rangsdorf
Im Büro im Gemeindezentrum, 
Kirchweg 2, erreichen Sie die Büroleite-
rin Frau Greulich
mittwochs von 17 bis 18 Uhr sowie 
donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Bei Frau 
Greulich  können Sie das Gemeinde-
kirchgeld, die Friedhofsunterhaltungsge-
bühr und Spenden einzahlen.  Telefon: 
20 035, 
Der Friedhofsverwalter Herr Krüger ist 
donnerstags von 9 bis 12 Uhr im Büro 
erreichbar. Telefon: 90 819, 

Als Pfarrerin ist Frau Susanne Seehaus 
für alle geistlichen Belange Ansprech-
partnerin in Rangsdorf,
Groß Machnow und Klein Kienitz. 
Pfarrerin Seehaus ist zu erreichen im 
Rangsdorfer Pfarrhaus, 
Ahornstraße 29, Tel. 033708/904143.

Gemeindebüro 
Groß Machnow–Klein Kienitz
„Altes Pfarrhaus“, Dorfstraße 9, 
Tel.: 033708/20845, 

Sprechzeiten: Herr Rocher und Frau Otto, 
mittwochs 15.30 bis 18 Uhr

Über die Gottesdiensttermine (und-orte) 
können Sie sich in den Gemeindebüros 
oder im Internet informieren:

Veterinäramt  
mahnt zu besonderer Vorsicht
INFORMATION DES LANDKREISES ZUR RINDERSEUCHE

Im Landkreis Teltow-Fläming gibt es 
bislang keine Anzeichen für die 

Rinderseuche BHV1. Dennoch betrachtet 
das Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt die aktuelle Entwicklung mit 
Sorge und mahnt die Tierhalter der 
Region zu besonderer Aufmerksamkeit 
und Vorsicht.

Alle Rinderhalter in Teltow-Fläming 
wurden darüber informiert, dass in 
einem Milchviehbestand im Landkreis 
Elbe-Elster der Verdacht eines 
BHV1-Ausbruchs amtlich festgestellt 
worden ist. Deshalb will das Veterinär-
amt – obwohl bis zur endgültigen 
Abklärung noch umfangreiche Ermitt-
lungen und Abklärungsuntersuchungen 
erforderlich sind – die Tierhalter der 
Region für die Situation sensibilisieren. 
Es weist auf die erhöhte Gefährdungsla-
ge hin, in der seuchenhygienische 
Schutzmaßnahmen zum Schutz der 
Rinderbestände konsequent zu beachten 
sind. 

Dazu gehören unter anderem, dass 
• der Personen-, Fahrzeug- und Tierver-

kehr auf das absolut notwenige Maß 
zu beschränken ist,

• betriebsfremde Personen nur mit 
Einwegschutzkleidung oder betriebsei-
gener Kleidung sowie mit gereinigten 
und desinfizierten Händen in den 
Tierbestand dürfen,

• Gerätschaften nur gereinigt und 
desinfiziert benutzt werden sollten, 

• die Tierbestände genau und engma-
schig kontrolliert werden. 

Außerdem wurden zusätzliche Unter-
suchungen für mögliche Kontaktbetrie-
be angeordnet. Im Landkreis Teltow-Flä-
ming sind 13 Unternehmen mit ca. 3000 
Rindern betroffen. Sie waren über 
Tierarztpraxen bzw. Besamung mit den 
Betrieben im Nachbarlandkreis in 
Verbindung. Diese Unternehmen wur-
den in den meisten Fällen persönlich 
von Mitarbeitern des Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamtes und 
über notwenige Maßnahmen aufgeklärt.

BHV1 ist die Abkürzung für Bovine 
(Rinderspezifische) Herpes Virus 1-Infek-
tion. Sie hat unterschiedliche Verlaufs-
formen. Während bei einigen Tieren eine 
Infektion lediglich bei entsprechenden 
Untersuchungen auffallen und die 
Rinder keinerlei Krankheitsanzeichen 
gezeigt haben, können andere Tiere 
schwer an Fieber und starken Entzün-
dungen der oberen Atemwege erkran-
ken. 

Ausbrüche können durch die Störun-
gen der Tiergesundheit und die Handels-
einschränkungen zu erheblichen wirt-
schaftlichen Schäden führen. Für den 
Menschen ist das BHV1-Virus völlig 
ungefährlich.

BHV1 ist weltweit verbreitet. In 
Deutschland wird die Tierseuche seit 
den 1990er-Jahren flächendeckend 
bekämpft. Brandenburg gehört seit dem 
Frühjahr 2015 zu den anerkannten 
BVH1-freien Regionen in der EU, der 
Landkreis Teltow-Fläming ist seit dieser 
Zeit ebenfalls BHV1-frei.



ALLGEMEINER ANZEIGER | Ausgabe 9 | 9. September 2016 | 23 |



| 24 | ALLGEMEINER ANZEIGER | Ausgabe 9 | 9. September 2016

Sie haben (bald) ein Schulkind!
TIPPS FÜR EINEN GELUNGENEN START IN DEN NEUEN LEBENSABSCHNITT

Was sich Kinder unter Schule vorstel-
len, ist ganz verschieden. Die meisten 

freuen sich darauf – und sei es nur, weil 
der Tag der Einschulung bedeutet: Ich 
bin jetzt groß, ich bin kein Kita-Kind 
mehr! Für die Eltern mischt sich in die 
Vorfreude oft auch etwas Wehmut: 
Fängt jetzt die Paukerei an, der 
Stress mit den Hausaufgaben, 
der sprichwörtliche Ernst des 
Lebens? Sicher ist: Für Ihr Kind 
beginnt jetzt eine aufregende 
Zeit. Es wird lernen, sich in einem 
großen Gebäude voller Kinder zurecht-
zufinden, bald schon wird es dort ganz 
allein auf die Toilette gehen, zielsicher in 
die Turnhalle laufen und sich ohne Hilfe 
umziehen. Es wird alle Ecken des Schul-
hofs kennen, mit neuen Kindern spielen 
und seinen Platz in der Klasse finden. 
Viele Kinder bewältigen diese Heraus-
forderungen mit Begeisterung und 

Lernfreude, sie blühen richtig auf: „Die 
Kita war soo langweilig“, sagt Sergio 
schon nach drei Schultagen, „in der 
Schule lernen wir richtig was.“ Andere 
Kinder tun sich schwerer, weil sie etwa 
in ihrer Klasse keine bekannten Gesich-

ter vorfinden, wenig Deutsch können, 
ihre Lehrerin einmal etwas streng 

mit ihnen war oder weil sie jünger 
oder weniger reif sind als der 
Durchschnitt.

Nicht alles werden Sie beeinflus-
sen können. Trotzdem können 

Eltern einiges dafür tun, um ihrem Kind 
einen guten Schulstart zu ermöglichen. 
Wichtig ist, dass sie Ihrem Kind eine 
positive Einstellung zur Schule vermit-
teln. Sie brauchen ihm nicht zu sagen, 
dass dort immer alles toll ist – natürlich 
wird es in der Schule mal Ärger geben, 
und nicht jede Aufgabe macht Spaß. 
Aber grundsätzlich sollte Ihr Kind das 

Gefühl haben: Die Schule ist wichtig, 
meine Eltern interessieren sich dafür.

Sabine Spelda, Elternbriefe Brandenburg

I N FO
Die kostenlose Verteilung der ANE-Eltern-
briefe im Land Brandenburg wird 
gefördert durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie (MASGF). 
Interessierte Brandenburger Eltern 
können diesen und alle weiteren Briefe 
kostenfrei über die Internetpräsenz des 
Arbeitskreises Neue Erziehung e. V. , oder 
per E-Mail, über eine Sammelbestellung in 
Ihrer Kita oder per Telefon 030-259006-35 
bestellen. Die Elternbriefe kommen 
altersentsprechend bis zum 8. Geburtstag 
in regelmäßigen Abständen nach Hause, 
auch für Geschwisterkinder.

ELTERNBRIEF

5 Jahre, 
10 Monate

Nr. 37

12. Internationales Workcamp in Rangsdorf 
unter dem Motto: „Gutes für den Gutspark“
JUGENDLICHE AUS NEUN NATIONEN PACKEN IM GROSS MACHNOWER GARTENDENKMAL AN

Unter dem Motto „Gutes für den 
Gutspark“ packen in diesem Jahr 

jugendliche Freiwillige als Team im 
Groß Machnower Gartendenkmal an. 
Das 12. Internationale Workcamp mit 17 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
neun Nationen lässt für drei Wochen die 
Welt wieder einmal in Rangsdorf ein 
Stück zusammenrücken. „Das tolle an 
diesem Projekt ist, dass hier alle mit 
Begeisterung mitmachen und sich dabei 
auch kulturell, menschlich und sprach-
lich näherkommen“, so Markus Mohn, 
Projektleiter des Landschaftspflegever-
eins Mittelbrandenburg e.V.

Seit 2005 werden im Rangsdorfer 

Natur- und Landschaftsraum alljährlich 
mit Jugendlichen aus bisher 36 Nationen 
die verschiedensten Projekte umgesetzt, 

auch die Vogelbeobachtungsplattform 
am Rangsdorfer See wurde in einem der 
Workcamps errichtet.
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Veranstaltungsplan  
des ASB Seniorentreffs
SEPTEMBER

 Montag | 12.09. | 
14.00 Uhr | Seniorentanzkurs
15.30 Uhr | Gedächtnistraining
 Dienstag | 13.09. | 
09.30 Uhr | Seniorentanzkurs
13.30 Uhr | Rummikub-Nachmittag
 Mittwoch | 14.09. | 
14.00 Uhr | Wirbelsäulengymnastik anschließend Kaffeetafel
 Donnerstag | 15.09. | 
14.00 Uhr | Spielenachmittag
 Freitag | 16.09. | 
13.30 Uhr | Handarbeitsnachmittag
 Montag | 19.09. | 
14.00 Uhr | Seniorentanz
15.30 Uhr | Gedächtnistraining
 Dienstag | 20.09. | 
09.30 Uhr | Seniorentanz
13.30 Uhr | Treffen der SHG  MS
13.30 Uhr | Treffen der pensionierten Lehrer
 Mittwoch | 21.09. |
13.30 Uhr | Treffen der AWO
14.00 Uhr | Gymnastik anschließend Kaffeetafel
 Donnerstag | 22.09. |
14.00- 17.00 Uhr | Spielenachmittag
 Freitag | 23.09. |
13.30 Uhr | Handarbeitsnachmittag
 Montag | 26.09. | 
15.30 Uhr | Gedächtnistraining    
 Dienstag | 27.09. |
13.30 Uhr | Rummikub-Nachmittag
 Mittwoch | 28.09. |
14.00 Uhr | Wirbelsäulengymnastik anschließend Kaffeetafel
 Donnerstag | 29.09. | 
14.00- 17.00 Uhr | Spielenachmittag
 Freitag | 30.09. |
13.30 Uhr | Handarbeitsnachmittag

Zu allen Veranstaltungen gibt es Kaffee, Kuchen und Getränke

Einwohnerstatistik Juli

Gesamt Zuzüge Wegzüge Geburten Sterbefälle

Rangsdorf 9652 46 31 4 9
Ortsteil Groß Machnow 1296 5 10 1 0
Ortsteil Klein Kienitz 166 3 2 0 0
Gesamtbetrachtung 11114 54 43 5 9
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Managementplanung für die FFH-Gebiete  
„Zülowniederung“ und „Großmachnower Weinberg“
ZIEL IST DER ERHALT UND DIE SICHERUNG STABILER ÖKOSYSTEME

Die FFH Gebiete sind Bestandteile 
der insgesamt 620 Fauna-Flora-Hab-

itat-Gebiete (FFH-Gebiete) im Land 
Brandenburg. Gesetzliche Grundlage zur 
Ausweisung von FFH-Gebieten, ist die 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-Richtlinie 92/43/EWG). Zusammen 
mit den Vogelschutzgebieten bilden die 
FFH-Gebiete das europäische Schutzge-
bietssystem „NATURA 2000“.

Natura 2000 dient dem Erhalt gefähr-
deter Lebensräume und Arten innerhalb 
der Europäischen Union. Leitgedanke 
und Leitziel der Richtlinie ist die Siche-
rung der Artenvielfalt und damit der 
Erhalt und die Sicherung stabiler 
Ökosysteme.Entsprechend Artikel 6 (1) 
und (2) der FFH-Richtlinie werden für 
diese Schutzgebiete Management Pläne 
erstellt. Auf Grundlage einer natur-
schutzfachlichen Bestandsaufnahme 
werden die zur Umsetzung der Schutz-
ziele geeigneten Maßnahmen festgelegt. 

Wirtschaftliche, soziale, kulturelle und 
regionale Anforderungen werden in der 
Managementplanung berücksichtigt, 
um eine nachhaltige Entwicklung zu 
fördern. Die Managementplanung 
begleitenden Arbeitsgruppen, Informati-
onsveranstaltungen und Exkursionen 
sind offen für interessierte Bürger, 
Landnutzer- und Eigentümer, für Natur-
schutz- und Landnutzerverbände und 
viele andere mehr. Sie unterstützen den 

Planungsprozess und helfen, regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung 
zu tragen. Die Veranstaltungstermine 
werden über die örtliche Presse sowie 
auf der Projektseite bekannt gegeben.

Arbeitsschritte eines Natura 2000-Ma-
nagementplans:
• Gebietsbeschreibung
• Bestandserfassung und Bewertung 

von Arten und Lebensräumen
• Formulierung von Erhaltungs- und 

Entwicklungszielen
• Erarbeitung von konkreten Maßnah-

men zur Erhaltung und zur Entwick-
lung der Lebensräume und Arten

• Zeit- und Kostenplanung (verschiede-
ne Förderprogramme der EU und des 
Landes unterstützen die anschließen-
de Umsetzung der Maßnahmen)

• Vorschläge zum Monitoring und zur 
Erfolgskontrolle
Mit der Erarbeitung des Management-

plans „Großmachnower Weinberg“ hat 
die Stiftung NaturSchutzFonds Branden-
burg die Planungsgemeinschaft Plan-
land und R. Schwarz beauftragt, mit der 
Erarbeitung der Managementplans 
„Zülowniederung“ wurde die Planungs-
gemeinschaft Alnus/Peschel/Szamatol-
ski beauftragt.

Mitarbeiter des Auftragnehmers 
werden für die Bestandsaufnahmen die 
entsprechenden Flächen voraussichtlich 
in den Vegetationsperioden 2016/17 
begehen. Wir bitten Sie, die genannten 
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter 

bei ihren Arbeiten wohlwollend zu 
unterstützen. Die genannten FFH-Gebie-
te liegen im Landkreis Teltow-Fläming; 
in der Gemeinde Rangsdorf. 

I N FO
Steckbriefe mit Informationen zu 
vorkommenden Arten und Lebensräumen 
sowie die aktuellen Planungsstände sind 
auf unserer Projektseite einsehbar.  
 
Ansprechpartner: 
Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg  
Frau K. Plaschke 
Heinrich-Mann-Allee 18/19 
14473 Potsdam 
Tel.: 0331 – 971 64 851  
Fax: 0331/97164-770 
 
 
Büro planland – Planungsgruppe 
Landschaftsentwicklung GbR 
Pohlstraße 58, 10785 Berlin 
Tel.:  030 / 263 998 34 
Fax.: 030 / 263 998 50 
 
Alnus/Peschel/Szamatolski 
Brunnenstraße 181, 10119 Berlin  
Tel.: 030 / 2808144 
Fax.: 030 / 2832767 
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Glasfaser-Ausbau  
zu schnellem Internet
MEHR GESCHWINDIGKEIT AUCH FÜR RANGSDORF

Wer gerne schnell im 
Internet unterwegs ist, 

kann sich doppelt freuen: Die 
Telekom baut ihr Netz im 
Ortsnetz Rangsdorf aus und 
erhöht zugleich das Tempo. 
3800 Haushalte in den Ge-
meinden Rangsdorf und der 
Gemeinde Blankenfel-
de-Mahlow profitieren von 
dem Ausbau im Ortsnetz-
kennzahlbereich 033708. 
Diese Haushalte bekommen 
bis zum Ende des Jahres 
schnelles Internet. Das neue 
Netz wird so leistungsstark 
sein, dass Telefonieren, Surfen 
und Fernsehen gleichzeitig 
möglich sind. Auch das 
Streamen von Musik und 
Videos oder das Speichern in 
der Cloud wird bequemer. Das 
maximale Tempo beim 
Herunterladen steigt auf bis 

zu 100 Megabit pro Sekunde 
(MBit/s) und beim Hochladen 
auf bis zu 40 MBit/s. Dazu 
wird das Unternehmen rund 
zwölf Kilometer Glasfaser 
verlegen und 21 Verteiler 
aufstellen oder mit moderner 
Technik ausstatten. 

„Die Ansprüche der Bürge-
rinnen und Bürger an ihren 
Internet-Anschluss steigen 
ständig. Bandbreite ist heute 
so wichtig wie Gas, Wasser 
und Strom“, sagt Klaus Rocher, 
Bürgermeister der Gemeinde 
Rangsdorf. 

„Deshalb freuen wir uns, 
dass Rangsdorf jetzt vom 
Ausbau-Programm der 
Telekom profitiert. So sichert 
sich unsere Gemeinde einen 
digitalen Standortvorteil und 
wird als Wohn- und Arbeits-
platz noch attraktiver.“


